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über

die Verhandlungen
des ersten

Allgemeinen Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achte Sitzung.
Oldenburg , den 17 . August 1849 , Vormittags 10 Uhr.

Berathungsgegenstaud r Antrag des Staatsministeriums auf authentische Auslegung des Art. 147. des Staats¬
grundgesetzes ; Vorlagen bezüglich der Ausscheidung deS Kronguts ; Belastung über Art . 2 ., 3 . und 4 . dcs Dienstgerichtsgesetzes.

-- - — - - -

Vorsitz : Präsident Kitz.

ie Sitzung wird eröffnet und durch den Präsident
der Schriftführer aufgesvrdert , das Protvcoll der letzten Si¬
tzung zu verlesen.

(Geschieht durch den Schriftführer Tappenbeck .)
Aus die Anfrage des Präsidenten,  ob Reklamation

gegen das Protvcoll sei , bemerkt
Abg . Linöeiiitinkl . Zch habe zu erwähnen , daß ich

gegen den Antrag des Abg . Niebour  gestimmt habe , mit
dem Zusatz , wegen mißbräuchlicher Unbestimmtheit.

Die Berichtigung wird nachträglich in das Protvcoll aus¬
genommen.

Nach Anzeige einiacr cinackommencn Petitionen , deren
eine an den Ausschuß für das Entschädigungsgesctz zur ge¬
eigneten Berücksichtigung verwiesen wird , die übrigen aber
als nicht zum Gcnerallandtage gehörig für den Provinzial¬
landtag zurückgelegt werden , entschuldigt der Präsident,
das Nichterscheinen deS Abg . Wibel  I !. in der letzten und
heutigen Sitzung mit sonstigen Landtagsarbeitcn , da derselbe
seine desfallsige Dispensation zu Protokoll constaiirt wünscht.
Es wird sofort übergegangen zur Belastung des als erst . r
Gegenstand auf der Tagesordnung stehenden Berichts dcs
Central - Ausschusscs , betreffend die von der Staatsregierung
vorgeschlagene authentische Interpretation der Art . 147 . und
202 . des Staatsgrundgesctzes . Der Präsident  setzt voraus,
daß Niemand daran Anstoß nehmen wird , daß der Bericht
nicht zwei Tage vorher vertheilt wurde . Da kein Wider¬
spruch erfolgt , so nimmt er an , daß die Versammlung damit
sich einverstanden erklärt.

Der Berichterstatter Grote , vom Präsident  aufge¬
fordert , trägt zunächst den ersten Bericht vor , dem er die
Bemerkung vvrausgehen läßt : Die Abtheilung V. war im

Ecntral -Außschuß nicht vertreten . Ich habe aber von mehre¬
ren Mitgliedern dieser Abtheilung gehört , daß sie mit der
im Berichte des Ccmral -Ausschusses ausgesprochenen Ansicht
einverstanden sind.

Abg . Selckmann II . : Zch möchte in Beziehung auf
die Bemerkung deS Berichterstatters erklären , daß ich in der
V. Abtheilung zum Berichterstatter erwählt war , daß mir
übrigens von der Ansetzung der Sitzung des Eentral -Aus-
schusscs nichts zugekommen ist.

Abg . Pancratz : Ich möchte mir erlauben zu bemerken,
daß in dem Antrag des Central -Ausschusses steht , nähere ge¬
setzliche Bestimmungen , und daß zu sagen sein dürste : Ab¬
änderungen dcs Staatsgrundgesetzes , weil in der Regel,
wenn von gesetzlichen Bestimmungen die Rede ist , die Ab¬
änderung im Wege der Gesetzgebung geschehen kann.

Präsident : Der Antrag muß schriftlich eingereicht wer¬
den . Sobald dieS geschehen sein wird , werde ich ihn vor-
lcsen und die Unterstützungsfrage stellen.

Abg . Vö ' lckers . Ich stimme dem Anträge dcs Aus¬
schusses bei , und glaube , daß es sich hier nicht um die authen¬
tische Interpretation eines Gesetzes handelt , sondern um eine
etwaige Lücke , die der vorige Landtag gelassen hat . Soll
diese Lücke aber ausgefüllt werden , so kann dies nicht durch
eine authentische Auslegung geschehen , sondern es muß etwas
Positives an die Stelle gesetzt werden , sonst werden wir
nicht wissen , wer den Provinziallandtag eröffnen darf , und
daS , meine Herren , ist nicht gleichgültig . Mir scheint auch,
durch den Aufschub , wenn nach Art . 242 . deS Staatsgrund¬
gesetzes verfahren wird , kein Nachtheil zu erwachsen , sondern
im Gegentheil ein Vortheil für unsere Provinzen . Wir haben
bei uns nicht bloß einen Kampf um die Zukunft , sondern
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auch um die Gegenwart . Das Staatsgrundgesctz wird bei

uns in den Provinzen häufig verkannt , und möchte eö daher

wünschenSwerth sein , wenn zur Eröffnung des Provinzial-

landtags ein Minister dorthin käme . Es würde mancher

Nutzen dadurch gestiftet werden . Ich bin also dafür und

stimme dem Antrag bei.
Abg . Grote : Es geht aus dem Berichte hervor , daß

der Ausdruck im Anträge des CentralausschusseS „ gesetzlich"

nur sür „ staatsgrundgesctzlich " genommen werden kann . Uebri-

gens glaube ich , daß der Ausschuß gegen eine solche Aende-

rung , wie sie von Hrn . Pancratz beantragt ist , nichts zu er¬

innern finden wird.

Reg .-Commissair Nnnde : Meine Herren ! die Staats¬

regierung ist immer der Ansicht gewesen , daß hier die Bestim¬

mung des Staatsgrundgesetzes nicht so klar vorliege , daß

nicht eine authentische Interpretation derselben am Ort wäre.

Allerdings ist der Art . 147 ., wo von der Beeidigung des

Präsidenten die Rede ist , an sich klar , nicht aber der

Art . 202 . oder 203 ., wo es vielleicht passender wäre , in die¬

sen die Bestimmung hinzuzusügen . Im Art . 202 . heißt eS

nämlich , daß der Provinziallandtag in den Angelegenheiten

der Provinzen die Rechte und Befugnisse des allgemeinen

Landtags habe . Im Art . 203 . heißt cs : Der Prvvinzialland-

tag wird zusammenberusen , vertagt , geschlossen und aufgelöst

wie der allgemeine Landtag und verfährt wie dieser.

Nun kann es allerdings wohl zweifelhaft sein , ob eS zu

den Rechten und Befugnissen des Landtags gehört , daß der

Präsident , desselben auf diese oder jene Weise vereidigt

wird . . Es kann eben so zweifelhaft sein , ob es zum Werfah-

rttt des Landtags gehört , daß der Präsident auf diese oder

jene . Weise vereidigt wird . Wenn es jedenfalls zweifelhaft

sein kann , und alle Theile einverstanden sind , daß eine Ab¬

änderung oder ein Zusatz nöthig erscheinen in der Weise , wie

die Regierung dutch ' eine authentische Interpretation sie zu er¬

langen glaubt/und daß dies zweckmäßig wäre , so möchte es

in der Thal angemessen sein , wenn in Beziehung auf den

Art . 147 ! des Staatsgrundgesetzes eine Abänderung auf ge¬

setzlichem Wege vorbereitet wird ! Daß . erst auf 2 Landtagen

darüber weitläufig bcrathen werden müßte , und mittlerweile

die Regierung sich sin der Läge sehe , ein Mitglied , vielleicht

äüch 2 Mitglieder 'deSiStaätsministcriums , wenn man sich

nämlich streng an den Art . 117/halten wollte , zur Eröffnung

des Prvvinziallandtägs , akzüsenden ; öder bloß zu demZwecke

ein Mitglied all llpä zu ernennen , um dem Präsidenten

den Eid äbzunehmen . Darum dürfte eF einfacher und zweck¬

mäßiger sein , wenn die authentische Interpretation erfolgt.

Präsident : Ich habe zunächst den Antrag des Abg.
Pancratz  zu verlesen . Er lautet wie folgt : „ Im Anträge

des CentralauSschusseS anstatt der Worte : „ „ nähere gesetzliche

Bestimmung " " werden die Worte : „ „ Abänderung dcS Staats¬

grundgesetzes " " aufzunehmen sein " .

Findet dieser Antrag Unterstützung ? (Diese Frage wird

durch mehrere Mitglieder bejaht .)

Abg . AMbel l . : Es ist meiner Meinung nach nicht

sowohl eine Lücke im Staatsgrundgesetz auszufüllen , als

vielmehr jener Bestimmung eine Ausnahme hinzuzusetzcn , und

das Letztere ist mehr bedenklich als das Erstere . Wäre

aber auch nur das Erste der Fall , so müßte ich mich ent¬

schieden dagegen erklären , daß wir uns Solches beigehen

lassen anders als auf dem ehrlichen Wege der Verfassungs¬

änderung . Wir werden , meine Herren , hart auf die Probe

gestellt , zu zeigen , mit welch fester Consequenz wir das Hal¬

ten an dem Buchstaben des Staatsgrundgesetzes durchführen

wollen . Weil cs aber die erste Prüfung ist , wollen wir sie

mannhaft bestehen . Man sagt freilich , und darüber sind wir

einig , die Sache sei unerheblich ; allein es können der Fälle auch

andere sein , wo wir nicht einig sind , wo uns auch von einer

Seite gesagt wird , cs ist etwas Gleichgültiges , während wir

es für etwas Wichtiges Hallen möchten , wo man für Ausle¬

gung der Verfassung ausgeben möchte , was Verfassungsbruch

ist. Heilig und fest halten an dem Gesetz und insbesondere

an der Giunvverfassung ist die beste Stütze der constitutionel-

len Monarchie . Der leucste Schritt , der sich davon entfernt,

greift sie an der Wurzel an . Wenn der Herr RegierungS-

Eommissäc gesagt hat , es fei immerhin zweifelhaft , ob diese

Bestimmung im Slaatsgrundgesetz klar sei oder nicht , dann

kann ich dieses Bedenken nicht theilen . Wenn es aber auch

nur eine Lücke wäre , so dürfen wir diese Lücke nicht anders

ausfüllcn , als auf dem Wege des Staatsgrundgesetzes . Ich

bin nicht zweifelhaft , daß es weitaus vorzuziehen ist, ein

Mitglied des Staatsministeriums , oder wenn eS auch deren

2 sein sollten , nach Eutin , und hoffentlich auch nach Birken¬

feld reisen zu lassen auf die Provinziallandtage , als den ersten

Schritt zu thun , an dem Staatsgrundgesetz zu rütteln.

Abg . Selckmann H . : Auch ich bin der Ansicht , das da,

wo es sich um eine Abänderung des Staatsgrundgesetzes , oder

um einen Zusatz zu demselben handelt , es aus die größere

oder geringere Erheblichkeit nicht ankommt , daß hier also nur

die Frage sein kann , ob in dem vorliegenden Falle eine au¬

thentische Auslegung , oder eine neue Bestimmung vorhanden

sein würde . Mir ist es nicht zweifelhaft , daß in dem Anträge

der Staatsregicrung eine neue Bestimmung zum Staatsgrund¬

gesetz enthalten ist . ES ist freilich gesagt worden , es sei zwei¬

felhaft , ob die Beeidigung des Präsidenten zu den Verhand¬

lungen des Landtags gehöre , und danach also der Art . 117.

des Staatsgrundgesetzes zur Anwendung kommen müsse . Mir

ist Lies nicht zweifelhaft . Es heißt im Art . 203 . des Staats¬

grundgesetzes : Der Provinziallandtag wird zusammenberufcn,

vertagt , geschloffen und ausgelöst wie der allgemeine Landtag.

Nun ist es offenbar , daß dre Beeidigung deS Präsidenten

doch mit zu den Verhandlungen auf dem Landtage gehört.

Sie ist ein Akt des Landtags , und es soll in dieser Bezie¬

hung nach Art . 203 . beim Prvvinziallandtag gerade so gehal¬

ten werden , wie beim allgemeinen Landtage . Wenn dieses

als richtig anerkannt wird , dann wird schon in der Annahme

des Regicrungsantrags eine Aenderung des StaatSgrundgesetzeS

enthalten sein , und diese kann nach meiner Ansicht nur auf

dem im Staatsgrundgesctz vorgeschriebenen Wege vor sich ge-
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hen . Wenn die Sache aber auch zweifelhaft wäre , würde ich
diesen Weg doch allen andern vorziehen , weil auf diesem
Wege die Gefahren , auf die bereits hingewiesen wurde , nicht
eintrcten . Ich muß es auch sogar für sehr zweckmäßig hal¬
ten , daß bei der Eröffnung des ersten Provinziallandtags ein
Mitglied des StaatsministeriumS zugegen sei. Daß eS deren
2 sein müssen , bin ich aus dem Art . 147 . zu entnehmen nicht

im Stande . Ich bin der Meinung , daß in den Fürstenthü-

mern die Staatsdicner nicht diejenige Stellung zur Volks¬
vertretung haben , die nothwendig wäre , um wirksam als Re-
gierungsbcvcllmächtigte thätig zu sein . Zn dieser Beziehung
wird die Abscndung eines Mitglieds deS Staatsministeriums
wünschenöwerth sein . Ich schließe mich dem Ausschußan-
trage an.

Abg . v . Thune « : Ich kann demjenigen nur beistim-
mcn , was der Abg . Selckmann  vorgctragen hat . Es ist
meine Ansicht . Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu ma¬
chen , daß zufolge des Art . 207 . des Staatsgrundgesctzes eine

Abänderung nur mit Zustimmung der Provinzialstände ge¬
schehen kann . Diese Aenderung würde selbst in dem Falle,
wenn es eine authentische Interpretation sein sollte , doch nicht
ohne Genehmigung der Provinziallandstände vorgenommen

werden können . Darum glaube ich , wäre eS am besten , auf
dem verfassungsmäßigen Wege zu verfahren . Es wird nicht
von großer Bedeutung sein , wenn der gegenwärtige Landtag
dies beschließt . Es darf bann nur eine Wiederholung auf
dem nächsten allgemeinen Landtage erfolgen . Dazwischen liegt
nur eine Beschickung , und das ist mehrfach geschehen . Ich

halte es auch für wichtig und nölhig , daß Mitglieder des
Staatsministeriums in die entfernteren Theile des Großher¬

zogthums hinkommen , und sich von der dortigen Sachlage
selbst überzeugen , welche die offenbar noch nicht eingeübtc
Ordnung der Dinge einleitcn , und so nützlich und vortheil-
haft wirken können . Abgesehen von diesem Bedenken , welche
jede derartige Aenderung haben wirb , glaube ich , daß eS der

Zweckmäßigkeit nach gut ist, nach Art . 242 . des Staatsgrund¬
gesetzes zu verfahren . Uebrigens stimme ich dem Antrag des

Abg . Pancratz  bei.
Abg . Vö ' lckers : Nur in Beziehung auf dasjenige , was

der Hr . Reg .-Commissär angeführt hat , habe ich eine Bemer¬
kung zu machen . Wenn dies wirklich eine authentische In¬
terpretation wäre , würde ich fragen , wie eine andere Be¬

stimmung an die Stelle kommen soll durch die authentische
Interpretation ; wird diese weggcnommcn , dann haben die

Provinzen gar keine Bestimmung . Gleichgültig scheint mir

übrigens die Sache nicht zu sein . Wir können in der Pro¬
vinz nicht ohne Bestimmung über die Eröffnung des Land¬

tags bleiben , und eine solche wäre durch die authentische Aus¬
legung nicht zu ermöglichen.

Reg .-Commissär Runde : Wie ich meine , ist im Schrei¬

ben des Ministeriums beantragt , daß ein vom Ministerium
dazu Beauftragter den Provinziallandtag eröffne,

Abg . Lindcmanir . Meine Herren ! Sie haben Pro-

vinzialiandtage gewollt , darum können Sie nicht die geringe

Belästigung anschlagen , die nöthig ist, um daS Institut ehren¬
voll ins Leben einzuführen . Mein wackrer College BölckerS

hat bereits erwähnt , daß dasStaatsgrundgcsetz in Eutin todt
ist . Es ist nöthig , daß es ins Leben eingeführt werde , und
darum nöthig , daß bei der Eröffnung des ersten Provinzial¬
landtags ein Mitglied des Staatsministeriums erscheint . ES

ist nöthig , daß zwischen dem Provinziallandtage und dem
Ministerium unmittelbare Communication ist , und daß das
Eutincr Beamtenthum als Zwischenbehörde vorläufig wegfalle.

Da ich nicht für möglich halte , daß nachdem , was im

Staatsgrundgesetze angenommen worden ist, eine Abänderung
geschehen kann , stimme ich für den Antrag des Ausschusses.

Präsident : Da kein weiterer Redner sich gemeldet hat,

schließe ich die Discussion , vorbehaltlich des Worts des Be¬
richterstatters und des Antragstellers Herrn Pancratz,  wenn
sie es zu haben wünschen.

Abg . Grote:  Ich kann füglich nach demjenigen , waS
von mehren Rednern angeführt worden , auf daS Wort ver¬

zichten.
Präsident verliest den Antrag deS Ausschusses und den

Zusatzantrag des Abg . Pancratz,  um sie einzeln zur Abstim¬
mung zu bringen.

Abg . Grote : Ich glaube , der Antrag deS Abg . Pan¬
cratz  hat in der Versammlung eine solche Unterstützung ge¬
funden , daß er ohne Weiteres in dem Ausfchußantrag auf-

gcnommen werden kann . Die anderen Mitglieder des Cen-
tralausschusseS werden sich hiermit wohl einverstanden erklären.

Präsident : Es ist weit kürzer und besser , wenn wir

darüber abstimmen , als wenn wir den Ausschuß erst darüber

befragen , um zu hören , ob er einverstanden ist.
ES erfolgt hierauf die Abstimmung:
1) über den Antrag des Abg . Pancratz;

2 ) über den Antrag deS Ausschusses mit der durch den
Abg . Pancratz  beantragten Abänderung . Beide werden zu
Beschlüssen der Versammlung erhoben.

Es wird zu dem weitern Gegenstand der Tagesordnung

übergegangen , betreffend den Bericht des Central - Ausschusses
über die Ausscheidung des ÄrongutcS.

Vom Präsidenten  aufgefordert , erstattet der Abg.
Grote  den schriftlichen Bericht hierüber , und fügt hinzu:

Nur von einer oder zwei Abtheilungen waren für den

Fall , daß dw Frage der Ausscheidung des Krongutes nicht
dem Budget - Ausschüsse überwiesen werden wollte , für eine»
besonderen Ausschuß bereits einige Personen genannt . Ich
glaube aber , daß ich dieses Umstandes vorläufig nicht weiter

zu erwähnen brauche , bis die Frage entschieden , ob die ge¬
dachte Ausscheidung der Budget - Commission überwiesen wer¬
den soll , oder nicht.

Abg . v . Thünen : Ich möchte zu bedenken geben , daß der
Budget -Commission als solcher allein zu viel Arbeit auferlegt

würde und namentlich wenn jetzt, wie es heißt , die Vorlage dcH
Budgets in diesen Tagen übergeben werden soll , da zwei Sachen

von derselben Commission nicht gehörig durchgeführt werden

können . Auf der andern Seite bin ich auch glicht dafür , daß
46 *.
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ein besonderer größerer Ausschuß sür die Ausscheidung des
KrongutS gewühlt werde , weil der Gegenstand im Zusammen¬

hänge steht mit den Budgetarbeiten , und die Mitglieder der
Budget -Commission auch mit diesem Gegenstände näher vertraut

sein müssen . Ich möchte darum den Antrag stellen , daß
statt einer besonderen Commission bloß eine Verstärkung des
Budget -AusschusseS von 3 Mitgliedern beschlossen werde , die

sich zunächst mit der nähern Untersuchung der vorliegenden
Acten zu beschäftigen hätten , die nicht von Allen geschehen
kann , und daß d ' ese 3 Mitglieder dann mit der Budget -Com-
missivn zusammentreten , um den ganzen Bericht zu erstatten.
Dorgeschlagen werden dazu : die Abg . Klävemann , Mül¬
ler und Tantzen.

Abg . Wibel l. : Ich bin in dem ersten Thcile einver¬
standen mit demjenigen , waS der Abg . v . THünen bemerkt
hat , aber ich halte doch für zweckmäßiger , daß wir einen be¬
sonder » Ausschuß erwählen , und zwar nicht klein , sondern auS

7 Mitgliedern möchte ich Vorschlägen . Mein Gesichtspunkt ist,
wenn ich die Sache recht verstehe , daß die Beurtheilung dessen,
waS zum Krongut sicheignet , die Beurtheilung darüber , ob die
Krongüter zum genügenden Werthc veranschlagt worden sind,
eine wesinllich verschiedene Ausgabe ist von jener der Budget-
Commission . In die Commission für das Budget haben wir
Männer gewählt , die sich vcreigcnschaften , die Finanzlage
deS Staates , die Einnahmen und Ausgaben zu übersehen.
Hier handelt es sich aber nicht um solche Gegenstände,
Ivndern vielmetr um Localkennlnisse , um die richtige Ansicht
üöer den eigentlichen Werth der einzelnen Grundstücke und

nebenbei noch um ein Anderes , worauf ich ein großes Ge¬
wicht lege . Das that auch der constituirende Landtag , näm¬
lich die Rücksicht darauf muß bei vielen Krvngütern verwal¬
ten , ob der Staat das Grundstück entbehren kann , um an¬

dere jehr wichtige Zwecke , z. B . den Zweck der Colonisatwn

verfolgen zu kennen ohne Störung . Da nun , glaube ich,
müssen wir die Begutachtung über die Ausscheidung der
Krongüter den Männern überlassen , die in Beziel ung auf
die Colonisationsfrage die genauste nachbarliche Ortskenntniß
haben . Wir werden daher für diejenigen Grundstücke , hin¬
sichtlich deren Ausscheidung Bedenken entstehen , ein Mitglied
aus der Nachbarschaft suchen müssen . In die Budget -Com¬
mission , soviel ich sie übersehe , haben wir unsere besten Fi-

nanzmänner gewählt , ich sehe aber 2 Mitglieder darunter,
die hinsichtlich ihres Wohnortes noch wenig Gelegenheit ge¬

habt haben türfen , sich mit den Verhältnissen der Krongüter
genauer vertraut zu machen , aus deren Umkreise auch keine
Domänen zum Krön gute verlangt werden . Aus diesem
Grunde bin ich für einen besonderen Anschuß , bestehend aus

7 Mitgliedern . Daß diese aus den 7 Kreisen gewählt wer¬
den , ist aus meinem Gesichtspunkt nicht genügend , denn die
Kreise sind doch zu groß und die Domainen in ihnen zu

verschieden , daß sic von einem Ende des Landes zum anderen

so genau übersehen werden können . Und was hälfe cs uns,
wenn ein Mann erwählt werden möchte aus Kreisen , wo

keine Domainen sind und kein Krongut.

Der Präsident  bringt den Antrag des Abg . Wi-

bel I. , einen bcsondern Ausschuß von 7 Mitgliedern zu er¬
wählen , zur Frage der Unterstützung , die der Antrag auch
erhält . Ebenso erhalt auch der Antrag des Abg . v . THü¬
nen die erforderliche Unterstützung . Es wird unter Vorbe¬
halt des Wortes für den Antragsteller und Berichterstatter die

Discussi 'on geschlossen.
Abg . Grote : Der Ausschuß hat kein großes Gewicht

darauf gelegt , ob eine besondere Commission gewählt , oder die
Frage der Budget - Commission überantwortet werde . Was
den Antrag des Abg . v. THünen  betrifft , so ist derselbe auch
im Ausschüsse in Erwägung gezogen . Dort sind wir von der

Ansicht ausgegangen , daß cs ja der Budget - Commission frei

steht , nach Belieben auch andere Mitglieder beizuziehen , die¬
sen das Referiren aus den Vorlagen zu übertragen und mit

ihnen gemeinschaftlich fortzuarbeitcn . Hinsichtlich deS von
dem Abg . Wibel  I . gestellten Antrags muß ich bemerken,

daß sür den besonder » Ausschuß zum großen Theil wahr¬
scheinlich dieselben Personen werden gewählt werden , welche
bereits in der Budget -Commission sich befinden . Es hat sich
dieses bereits bei den Wahlen gezeigt , welche in einer oder

zwei Abtheilungen vorgenommen worden sind . Dieselben
Personen wurden dort wieder gewählt , welche schon in der

Budget -Commission sitzen. Der Ausschuß hat geglaubt , daß
alle Mitglieder ohne Ausnahme , die in der Budget -Commission
sitzen , hinsichtlich des fraglichen Gegenstandes die meiste Lo-
kalkcnntniß haben , den Werth der Domainen am besten ken¬

nen und zu entscheiden wissen , ob und welche Grundstücke

sich zur Colonisation eignen , oder nicht . Ich komme indeß
darauf zurück , der Ausschuß hat kein großes Gewicht daraus

gelegt , ob mit der Berathung dieses Gegenstandes die Bud¬
get -Commission beauftragt , oder ob ein besonderer Ausschuß
gewählt werden solle . Ich kann die Entscheidung darum
ohne jede weitere Bemerkung der Versammlung anheimsteüen.

Abg . v . Thünen : Ich muß mir auf die Bemerkung,

die gemacht worden ist von dem Hrn . Berichterstatter , daß
die Budget -Commission sich ja selbst verstärken könne , mir die
Gegenbemerkung erlauben , das kann sie allerdings , wenn sie
will . Es ist aber etwas ganz anderes , wenn die Budget-

Commission vom Landtag beauftragt wird , die Sache in die

Hand zu nehmen . Damit ist dann die Budget -Commission
angewiesen , sich der Beralhung zu unterziehen . Das kann in
anderer Weise niemals so gut erreicht werden , weil in der

Budget -Commission Leute sitzen , welche die Kunde über die
speciellcn Verhältnisse und über die Domainengrundsiücke ha¬
ben , und inwiefern sie auszuscheiden sind , oder zum Krongute

gezogen werden können . Darin liegt schon die Wahrschein¬
lichkeit , daß wenn eine besondere Commission gebildet wer¬

den soll , die Mitglieder der Budget - Commission werden ge¬
wählt werden , und in diesem Falle würden diese Mitglieder

zu sehr belastet . Will man aber eine ganz neue Commission
ernennen von 7 Mitgliedern , dann sollte man nicht dieselben

Mitglieder , die in der Budget -Commission sind , wieder wäh¬

len . Die Kräfte dieser Commission ohne Verstärkung sind
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nicht ausreichend . Es wird die Sache ungeheuer verzögert
werden . Darum glaube ich , daß eine Verstärkung der Bud-
qct -Commission durch sachverständige Personen der geeignetste

Weg ist , der ungeschlagen werden kann.
Präsident : Es scheint Niemand mehr das Wort zu

verlangen . Ich schließe die Verhandlung . Drei Anträge lie¬

gen vor ; der Antrag des Ausschusses : „ die Ausscheidung des
Krvnguts der Budget -Commission zu überweisen . -- v . Thei¬
nen hat beantragt : ,-statt eines besonder » Ausschusses für
die Ausscheidung des Krvnguts wird nur eine Verstärkung
des Budget -Ausschusses beantragt , aus drei Mitgliedern be¬
stehend , welcher die zunächst erforderlichen Untersuchungen vor¬
nimmt und sich dann mit der Budget -Commission vereinigt . "
Der Abg . Wibel  I . hat vorgeschlagen : „ es werde ein be¬
sonderer Ausschuß von 7 Mitgliedern erwählt ." Es scheint
mir zweckmäßig zu sein , daß ich zuerst den Antrag des Abg.
Wibel  I . , der dem Ausschuß -Antrag entgcgensteht , zur Ab¬
stimmung bringe . Wird dieser angenommen , fällt die Modi-
sication des Abg . v . Thüneu  mit dem Ausschuß - Anträge
weg ; wird er abgelchnt , werde ich den Antrag des Abg . v.
Thünen  zur Abstimmung bringe » , und dann den Antrag
des Ausschusses mit oder ohne diese Modification , je nachdem

sie angenommen oder verworfen wird.
Abg . Pancratz : Zch wünschte , daß zuerst über den

Antrag des Abg . v . Thünen  abgestimmt würde , denn es
wird in Beziehung auf den Antrag des Abg . Wibel  für
manchen motivirend sein , je nachdem dieser Antrag durchge¬
gangen ist, oder nicht , um wenn er nicht durchginge , nachher
desto sicherer dir Sache der Budget - Commission zu über¬
weisen.

Abg . Wibel I . : Dieselbe Rücksicht stellt sich auch aus
die andere Seite ; denn wenn ich meinen Antrag nicht durch¬

bringe , werde ich auch für den Antrag des Abg . v . Thünen
stimmen.

Die Abstimmung erfolgt nun zuerst über den Antrag des
Abg . Wibel  l . Derselbe wird abgelehnt , dagegen der An¬
trag des Abg . v . Thünen  angenommen ; ebenso wurde zum
Beschluß der Versammlung erhoben , der Antrag des Aus¬
schusses mit der so eben angenommenen Modification.

Präsident : Zch frage die Versammlung , ob die Wahl
der drei Mitglieder zur Verstärkung der Budget - Commission
nach dem so eben gefaßten Beschlüsse heute vorgenommen,
oder ob sie ausgesetzt werden soll . ( Mehrere Stimmen:
gleich jetzt . )

Abg . Strackerja « : Zch wäre der Meinung , man sollte
die Sitzung etwa auf ^ Stunde suspmdiren , um sich über
die zu wählenden Personen zu besprechen.

Abg . Pancratz : Das wird gar nicht nöthig sein.
Abg . Selckmann II . : Zch möchte den Antrag stellen,

die Wahl am Schluffe der Sitzung vorzunehmen , damit keine
Zeit verloren wird.

Präsident : Zch nehme an , daß die Wahl heute vorge¬
nommen werden soll . Hat Jemand gegen den Antrag des

Abg . Selckmann  etwas cinzuwenden , daß am Schluffe der

Sitzung die Wahl vorgenommen werde ? Wenn sich Niemand

dagegen erhebt , dann werde ich nach diesem Anträge verfah¬
ren . Wir gehen zum weitern Gegenstände der Tagesordnung
über , betreffend den Bericht des Central - Ausschusses über
den Entwurf eines Gesetzes wegen Niedersctzung eines Dienst¬
gerichts . Wir sind gestern bis zum Art . 2 . gelangt , und
haben den Bericht des Ausschusses unter Ziffer 1 und 2 er¬
ledigt . Wir kommen jetzt zu Ziffer 3 des Ausschußberichts
über diesen Artikel . Es ist nämlich von dem Ausschuß zu
Ziffer 3 und 4 beantragt , daß im 2ten Absatz alles von den

Worten : „ und zwar sowohl " gestrichen werde : wogegen die
Minorität glaubt , es müsse gesagt werden : „ und zwar selbst
dann " . Ferner ist von einer Seite beantragt , daß die Be¬
stimmung des Art . 468 . des Strafgesetzbuchs aufgehoben
werde , während von der andern Seite die Beibehaltung ge¬
wünscht wird . ES ist mir zu 2 . ein Abänderungsvorschlag
eingereicht von dem Abg . Selckmann !I . dahin gehend : „ der
Landtag beschließt , daß sub Ziff . 2 . des Art . 2 . in der ersten
Zeile gesagt werde : „ in allen andern Fällen , in welchen das
Erkenntniß über die Dienstentsetzung oder Dienstentlassung nicht
den ordentlichen Gerichten zugewiesen ist , jedoch ein Staats-
diener sich so " u . s. w . wie im Entwurf.

Auf die Anfrage des Präsidenten  erhält dieser An¬
trag die hinreichende Unterstützung.

Abg . Selckmann II . : Es hängt , meine Herren , der
von mir gestellte Antrag wesentlich zusammen , nicht nur mit
der Bestimmung des Art . 468 ., sondern noch mit andern Be¬
stimmungen des Strafgesetzbuches , wornach für einige Fälle
die ordentlichen Gerichte berechtigt sind , bei Verbrechen der
Staatsdiener Dienstentsetzung oder Dienstentlassung auszu¬
sprechen . Es könnte nämlich scheinen , namentlich wenn nach
dem Antrag des Ausschusses die beiden Sätze unter a und !>
gestrichen werden , als wenn in denjenigen Fällen , wo bis jetzt
die ordentlichen Gerichte eine Dienstentlassung ausgesprochen
haben , das Dienstgericht cintreten soll . Das ist aber nicht
der Zweck des Gesetzes . Es soll das Dienstgcricht nur aus-
hclfend eintrcten , theilS , wie unter 1 . gesagt ist, wo die Re¬
gierung , das StaatSministcrium oder wie es im Strafgesetz¬
buch heißt : der Großherzog wegen einer andern Strafe bis¬
her noch berechtigt waren , den Angestellten seines Dienstes zu
entsetzen , zu entlassen oder zu suspmdiren ; theilS wenn sonst
Fälle der Unwürdigkeit oder Unfähigkeit einUeten , die Bestim¬
mungen des Strafgesetzbuchs aber nicht zur Entfernung deS
unwürdigen und unfähigen Staatsdieners genügen ; 2 ) muß
diese Ausnahme auch deshalb ausdrücklich stattfinden , weil
sonst Zweifel sein könnte , wer im einzelnen Falle zu entschei¬
den hat . Weiter habe ich diesem zweiten Punkte vorläufig
nichts hinzuzusetzen.

Reg .-Commiffair Runde : Meine Herren ! ich habe über
diesen Antrag dcö Ausschusses nur zu bemerken , daß die Fälle,
welche sab a und b hervorgehoben sind , durchaus nicht Bei¬

spiele sein sollten , sondern , daß sie den allgemeinen Satz , der

unter 2 . ausgenommen ist , nur weiter zerlegen sollten , und
so weit erschöpfend sind , weil in dem ersten Falle eS heißt:
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wenn ein Staatsdiener wegen eines Amtsvergehens für schul¬
dig erklärt worden ist, und im zweiten Fall , wenn dies nicht
ist. Einen dritten Fall giebt eS nicht. Es ist darum ange¬
führt worden, weil in den Motiven gesagt ist, eS müssen nur
die Fälle unter a und b des Entwurfs hervorgehvben werden,
damit ein Staatsdiener, welcher noch keine Verbrechen oder
Vergehen begangen hat, weshalb er zur Strafe abgesetzt oder
entlassen werden könnte, doch aus dem Dienste zu entfernen
ist, sobald seine Beibehaltung nach dem,, was vorgekommcn
ist, mit der Ehre, dem Zweck und der Ordnung des Dienstes
nicht vereinbar ist; theilS aber darum, damit man nicht sa¬
gen könnte, daß ein Beamter, der wegen Amtsvergehen be¬
reits bestraft ist, aber nur mit der Dienstentlassung bestraft
werden konnte, doch noch vor da? Dienstgericht als unwür¬
dig verwiesen werden könnte, und daß keine zweimalige Be¬
strafung darin gefunden werden könnte. Wenn diese beiden
Sätze bloß als überflüssig wegfallen sollen, und dann anzu¬
nehmen ist, daß beide schon im allgemeinen Satz begriffen sind,
steht dem nichts im Wege, und es wird eine solche Auslegung,
welcher vorgebeugt werden sollte, nicht vorkomme«. In so¬
fern wäre nichts dagegen zu erinnern.

Präsident : die Discussion über tz. 2. ist geschlossen.
Es liegen mehrere Anträge vor. Es ist beantragt zum Art.2.
Ziffer2. von dem Abg. Selckmann II., der Landtag beschließt:
(siehe oben unter Selckmann ' s Rede). Dann ist beantragt
von dem Ausschuß, daß die Worte im 2. Absatz von den
Worten: „und zwar sowohl" bis zu Ende des Artikels hinwcg-
fallen müssen. Dagegen ist von einer Minorität vorgeschla¬
gen, daß es sab 2. nicht heiße:, „und zwar sowohl", son¬
dern: „und zwar selbst dann". Weiter ist beantragt die Strei¬
chung eines Zusatzes zu diesem Art., daß der Art. 468. des Straf¬
gesetzbuchs, endlich die Bestimmungen des Art. 468. sind hier¬
durch aufgehoben. Ich werde nun zunächst den Antrag des Abg.
Selckmann  zur Abstimmung bringen. Dann werde ich, vor¬
behaltlich der Frage natürlich, ob nicht die ganzen beiden
Sätze sab a und b wegfallen sollen, was von einer Seite
beantragt ist, das Amendement der Minorität, daß es heiße
statt „und zwar sowohl" „und zwar selbst dann" zur Abstim¬
mung bringen, dann den Wegfall sul, s und b, und endlich
den unabhängigen Antrag wegen des Wegfalls des Art. 468.
des Strafgesetzbuchs.

Abg. Selckmann II . wünscht, daß über den letzten noch
unabhängigen Antrag die Discussion eröffnet werde.

Präsident : ES hat sich Niemand zum Wort gemeldet und
so habe ich die Discussion für geschlossen erklärt. Ich habe übri¬
gens nichts dagegen, wenn wir noch darüber besonders sprechen
wollen, insofern es der Wunsch der Versammlung ist. Da
der Berichterstatter dieses beantragt hat, werden Sie einver¬
standen sein. Wenn kein Widerspruch erfolgt, werde ich die
Abstimmung darüber aussctzen. Ich bringe zuerst den Antrag
des Abg. Selckmann  II . zur Abstimmung. Diejenigen Her¬
ren, welche damit einverstanden sind, erheben sich. (Geschieht
mit Majorität.) Der Antrag ist angenommen. Ich werde
jetzt den Antrag zur Abstimmung bringen, daß statt der Worte:

„und zwar sowohl" gesetzt werde„und zwar selbst dann", vor¬
behaltlich der weitern Abstimmung über den Wegfall des Z.
2. des Artikels. Diejenigen Herren, welche sich damit ein¬
verstanden erklären, wollen sich erheben. (Die Mehrheit bleibt
sitzen.) Der Antrag ist abgelchnt. Diejenigen, welche dafür
sind, daß die Sätze im Art. 2. sab 2 «ä » und b wegfallen
nach dem Ausschußantrage, bitte ich, sich zu erheben. (Die
Mehrheit erhebt sich.) Der Antrag ist angenommen. Wir
sprechen jetzt noch, meine Herren, über den weitern Antrag, daß
die Bestimmungen dcS tz. 463. des Strafgesetzbuches aufzu¬
heben seien.

Abg. Niebcrding I. hält es für zweckmäßig, den Art.
468., der nicht allen Mitgliedern im Gedächtniß sein werde,
vvrzulescn.

Präsident entspricht diesem Wunsche, und bemerkt dazu:
Es ist bekanntlich noch eine neuere Bestimmung dazu gegeben,
daß in den Verweisen ausdrücklich auf diesen Art. 468. hin-
gcwiesen werden muß.

Abg. Wibel I. : Meine Herren! Sie haben aus der
Vorlesung dieses Art. entnommen, daß zum Theil Fälle dar¬
unter gefaßt sein können, worüber nach unserm Gesetz das
Dienstgcricht als Schwurgericht entscheiden soll, nämlich über
die Würdigkeit zum Amte. Dahin gehört auch der Fleiß oder
Unfleiß des Beamten, die Gewissenhaftigkeitin der Erfüllung
seiner Amtspflicht. Es ist in diesem Gesetz ein besonderes
Verfahren vorgeschriebe», daß dreimalige Rügen und Discipli-
narstrasen vorangehen müssen, und daß dann die Entlassung
oder Suspension vom Dienste erkannt werden kann und zwar
von den ordentlichen Gerichten. Es geht ein Widerspruch aus
dieser Bestimmung hervor. Das Dienstgericht würde vielleicht
gleich beim ersten Falle eine Unwürdigkeit annehmen. Es
wird alsdann vorgreifend entscheiden. Denken wir aber, es
thut das nicht, das Dienstgcricht findet, selbst nach der dritten
Disciplinarbestrafung die Unwürdigkeit noch nicht hervorgctrc-
ten, meine Herren, soll denn da die Entlassung erkannt wer¬
den, in dem Sinne, nach welchem wir das Gesetz machen?
Nein, das wollen wir nicht. ES wird daraus folgen, das
alte Gesetz muß unbedingt auf die Seite. Man könnte viel¬
leicht einwenden, es sei nach ihm doch auch noch ein anderes
Erkenntniß in Aussicht, nämlich die Suspension vom Dienste,
d. h. die ernstweilige Entfernung vom Dienste, bis sich zeigt,
ob diese eine bleibende sein soll. Meine Herren, das ist keine
gute Entscheidung. Der Grund dazu ist immer die Schwäche
des Urtheils. Ein Urtheil soll nach meiner Meinung seiner
Gründe sich klar bewußt sein, und ebenso in Beziehung auf
seine Folgerungen. Es ähnelt dieS der Absolution von der
Instanz, welche ausgesprochen wird, wo die Richter auch nicht
wissen, ob das Schuldig oder das Nichkschultig der richtigere
Spruch wäre. Die Revision der Criminalgesetze hat überall
in neuerer Zeit in allen constitutionellen Ländern diese/Abso¬
lution von der Instanz auf die Seite gelegt. Wir werden- eS,
so Gott will, auch thun, und ich wüßte nicht,- warum sie stehen
bleiben sollte. Diese Entbindung von der Instanz,,oder Sus¬
pension ist eine Ungerechtigkeit. Hat ein Beamter die Sus-
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Pension oder Entlassung vom Dienste verwirkt , so spreche man
sie auS ; ist das nicht der Fall , so soll alle Vcrurtheilung un¬
terbleiben . Es ist kein Schluß , sondern Fortdauer der Unter¬
suchung darin niedergclegt ; es ist eine künftige Entscheidung
Vorbehalten , und das soll nach meiner Ansicht nicht sein . Es
ist eine Suspension des Urtheils bis auf weiteres Bedenken
hin , und das darf nicht so bleiben.

Abg . LinDemann : Meine Herren ! Der Artikel , von
dem eben die Rede ist , ist ein grundgefährlicher Artikel , ge¬
gen welchen eine Sicherheit im Dienste durchaus nicht be¬
steht . Nehmen Sie an , wie er ursprünglich war , es heißt
3 Disciplinarrügen haben die Wirkung , daß der Beamte
vor daS Gericht gestellt werden kann . Nach diesem Gesetz
soll er vor das Gericht gestellt und mindestens vom Amte
suspendirt werden . So weit meine Ansicht reicht , so sind
die Disciplinarrügen , wo sie gegeben werden , wahrlich ein
Unding und willkührlich . Nehmen Sie den Fall an , daß
sie gegen mißliebige Personen gerichtet sind , welche Kleinig¬
keiten können den Diener nicht schon vom Amte entfernen,
und eben weil der tz. 488 . gefährlich war , ist er , so lang er
bestanden hat , auch nicht angewendet worden . Wer drei¬
malige Disciplinarrügen erhalten hat , soll vor das Gericht
gestellt werden . Meine Herren ! ich habe Beamte gekannt,
die nicht nur 3 mal , sondern 50 mal gewarnt worden sind,
ohne daß sie vor das Gericht gestellt wurden . Es ist dies
ein Beweis , Laß man anerkannt hat , daß daS Gesetz nichts
taugt , weil das Gesetz nicht angewendet wurde , wie es ge¬
schehen sollte . DaS Gesetz ist dann gemildert worden ; es ist
gesagt , die dreimalige Rüge soll nur dann die Entlassung
vom Dienste zur Folge haben , wenn auf die Möglichkeit der
Absetzung in der Rüge selbst hingewiesen worden ist. Meine
Herren ! wenn man will , kann man mit Leichtigkeit die Rügen
erkennen , und wo ist die Sicherheit dagegen . Heute kommt
einer z. B . zu nicht gehöriger Zeit zum Geschäfte . Der
Präsident des Collegiums sagt : Freund , Du kommst zu
spät , das darf nicht mehr passiren . Uebermvrgen ist eine
kleine Unsittlichkeit begangen worden , der Fall wird bekannt,
und es kommt die zweite Rüge ; und die 3 . Rüge tritt ein,
weil der Mann auf einen ihm vom Vorstande gemachten un¬
verdienten Vorwurf sich zu widersprechen erlaubt . Er wird
zum dritten male gewarnt . Er hat also 3 Disciplinarrügen
erhalten , weil er 1 ) einmal zu spät kam , 2 ) Etwas gethan,
was menschlich ist , und 3 ) weil er sich dem Vorstande zu
widersprechen erlaubt hat . Der Mann muß vom Dienste
fort . Meine Herren ! Wir können dieses Gesetz nicht bestehen
lassen.

Reg .-Commissair Nunde . Meine Herren ! Die Staats¬
regierung ist der Ansicht der Minorität des Ausschusses , daß
nämlich die im Art . 468 . vorgesehenen Fälle nicht ohne wei¬
teres dieselben seien , wie die in der Dienstordnung behandel¬
ten . Es ist kein Zweifel , daß ein Beamter , der in Aus¬
übung seines Amtes Fahrlässigkeiten begeht , der aus Leicht¬
sinn seine Amtsgeschäfte vernachlässigt hat , nicht gleich un¬
würdig des Amtes sein kann . Ich bin für die Fassung des

Art . 468 . , und würde über die Strafbestimmung kein Wort
verlieren . Es scheint mir aber nicht der Ort zu sein , das
Strafgesetzbuch in einzelnen Artikeln abzuändern , sondern daS
wird sich finden bei einer Revision der einzelnen Artikel oder
des ganzen Gesetzbuchs . Dann wird auch dieser Art . 468.
sein Schicksal erfahren . Im Uebrigen kann eine verkehrte
Anwendung des Gesetzes in der Weise , wie sie von dem Abg.
Linde mann  dargestellt worden ist , das Gesetz selbst nicht
als fehlerhaft hinstellen.

Abg . v . Finckh : Meine Herren , ich möchte anheim
geben , den Artikel nicht ganz  zu streiche » . Der Abg . Wibcl
hat , und ich glaube mit Recht , hervorgchoben , daß in den
Fällen , wo der Unfleiß u . s. w . der Art ist, daß der Beamte
als unwürdig  oder unfähig  erscheint , jetzt die Dicnstge-
richte eintreten , und Sicherheit genug geben . Es liegt aber
noch etwas in der Mitte zwischen unwürdig und tadellos , und
für diesen Mittelzustand ist das Dienstgericht  nicht . Auch
nach dreimaliger disciplinarischer Bestrafung ist der Beamte
noch nicht stets unwürdig,  wohl aber kann er sich dann zu
einer Suspension  qualisiciren , und diese wird nur möglich,
wenn der Art . 468 . nicht ganz gestrichen wird . Ich möchte daher
beantragen , im Art . 468 . nur die Worte „ oder Dienstent¬
lassung " zu streichen , vorbehaltlich fernerer Redaction deS
Art . 468.

Präsident fragt die Versammlung , ob dieser Antrag
Unterstützung findet . Diese Frage wird verneint , worauf der
Präsident die Discussion für geschlossen erklärt und nachdem
der Berichterstatter auf das Schlußwort verzichtet , zur Ab¬
stimmung schreitet . Es ist, bemerkt er, von dem Ausschüsse
der Antrag gestellt , dem tz. 2 . den Zusatz hinzuzufügen : die
Bestimmungen des Art . 468 . des Strafgesetzbuchs sind hier¬
durch aufgehoben . Diejenigen Herren , welche diesem Anträge
beitreten wollen , belieben sich zu erheben . ( Die Majorität er¬
hebt sich.) Der Antrag ist angenommen . Der Präsident
fordert hierauf den Berichterstatter Selckmann  auf , den Be¬
richt über den Art . 3 . vorzutragen , welcher lautet : das Dicnst-
gericht wird auf den Grund der Berufsgleichheit auS den im
Herzogthum Oldenburg angestellten Staatsdienern in folgen¬
der Weise zusammengesetzt.

Abg . Selckmann II . : Der Bericht des Ausschusses zu
Art . 3 . lautet folgendermaßen : (verliest denselben ).

Abg . sMölling : Ich muß mich entschieden für den
Antrag der Minorität aussprechen . Wenn sich das Dienst-
gericht auch über die Fürstenthümer erstreckt , so müssen sie
auch das Recht haben , wählbar zum Dienstgerichte zu sein.
Ich glaube , es wäre ungerecht , ihnen dieses Recht zu nehmen
Es würde sonst eintreffen , was neulich ein ehrenwerther Ab¬
geordneter gesagt hat , daß wir einen Separatismus gegen die
Fürstenthümer beobachten . Es sind für den Ausschuß der
Fürstenthümer zwei Gründe angegeben , nämlich erstens , daß
die Staatsdiencr in den Fürstenthümcrn hin und her wech¬
seln , daß also dadurch ein radikaler Ausschuß vermieden werde.
Dies trifft aber nur Einzelne . Einige Mitglieder werden
länger bleiben , 10 bis 20 Jahre , manche Beamte bleiben und



96

dienen für immer in den Fürstenthümern . Wenn also dieser
Grund gelten sollte , würden sie für immer ausgeschlossen sein.
Der zweite Grund , nämlich die Rücksicht auf den Kosten¬
punkt , scheint mir unerheblich zu sein . Durch das Commu¬
nications - Mittel der Eisenbahn kann man auö den Fürsten-
thume Lübek in 2 bis 3 Tagen hier sein , und was die Kosten
betrifft , so kommen diese nicht in Betracht ; denn zu den ge¬
ringen Reisegeldern kommen höchstens 2 bis 3 Tage Diäten
hinzu . In 3 Tagen wird man von Birkenfeld leicht hierher
kommen können . Der Kostenpunkt scheint mir also gar nicht
erheblich zu sein gegenüber dem Rechte , das den Staatsdienern
der Fürstenthümer genommen werden soll-

Abg . Niebour : Namens der Minorität mache ich dar¬
auf aufmerksam , daß dieser Artikel im genauen Zusammen¬
hänge steht mit der Mündlichkeit . Wenn wirklich die Münd¬
lichkeit soweit wie möglich durchgeführt werden soll , so wird
cs häufig Vorkommen , daß wenigstens die wichtigeren Zeugen
hierher müssen , und wenn wir dieses beschließen , so können
wir auch beschließen , daß das Dienstgericht auch aus den
Beamten in den Fürstenthümern gewählt werden könne . Auch
muß ich darauf aufmerksam machen , daß selbst nach dem
Entwurf die Schwierigkeit nicht gehoben ist . Wenn ein Be¬
amter in das Dienstgericht gewählt ist , und wird morgen
versetzt , dann haben wir die Schwierigkeit doch . Lassen Sie
uns also lieber die vorgeschlagcne Bestimmung gleich machen,
da bei der Wahl der Beamten aus 3 Jahre bei eintretendcn
Versetzungen doch ja Beamte aus den Fürstenthümern in dem
Dicnstgerichte sein können.

Nach geschlossener Discussion nimmt der Berichterstatter
Abg . Seickmann II . das Schlußwort , und bemerkt : Es

kamen im Ausschüsse , als er diese Frage erörterte , die verschie¬
denen Ansichten mehrfach zur Sprache . Die Majorität war
der Meinung , auf die Bestimmung , daß statt „ Hcrzogthum"
„Großhcrzogthum " gesetzt werde , ein Gewicht nicht legen zu
dürfen , weil diese Acndcrung auf die Bildung des Dienstge-
richls nicht von Einfluß sein wird . Es wird nämlich , wenn
das Dienstgericht gebildet wird in den Fürstenthümern , hin¬
sichtlich eines dort verkommenden Falles die Sache sich so
stellen , daß höchst selten Staatsdiencr , die in den Fürflen-
rhümern «» gestellt sind , mit in das Dicnstgericht ausgenom¬
men werden können . Die meisten stehen in solchen Bezie¬
hungen zu einander , daß sie abgelehnt werden müßten . Ein
Theil davon würde wegsallen , weil ec auf ein Dienstgericht
angetragen hat , ein anderer Theil würde nicht eintreten kön¬
nen , weil er zu den untergebenen Beamten desjenigen ge¬
hört , für den das Dienstgcricht bestellt ist . Diese verschiede¬
nen Beziehungen würden sowohl den Staatsanwalt als den
Angeklagten dahin bringen , säst alle Personen , die im Für¬
stenthum angestellt sind , abzulehnen . Es bliebe also Nichts
übrig , als sie aus dem Herzvgthum zu wählen . Wenn aber
zugegeben werden muß , daß für einen in den Fürstenthümern
vorkommcndcn Fall die Zuziehung der daselbst angestclltcn
Staatsdiener zum Dienstgericht nicht thunlich ist , dann wird
es gewiß nicht wünschenswerth erscheinen , dieselben hicher

zum Dienstgericht zu berufen . Es ist von dem Abg . Niebour
bemerkt worden , es werde das mündliche Verfahren dahin
führen , daß daS Dienstgericht doch nach den Fürstenthümern
gehen müsse . Dadurch , glaube ich , wird aber die beantragte
Aenderung nicht begründet sein , weil daselbst ja keine zum
Eintritt ins Dienstgericht geeignete Staatsdiener vorhanden
sind . Der Abg . Mölling  sagt , es ist ein Recht , das die
Staatsdiencr in den Fürstenthümern haben , wählbar zu sein.
Ein Recht ist cs nicht . Wir haben im Bericht ausdrücklich
erwähnt , daß die Staatsdiener kein Recht haben , von ihrer
eigenen Richtung aus auf ein Dicnstgericht anzutragen , sie
haben nur die Pflicht , welche daS Gesetz ihnen aufcrlcgt für
den Fall , daß sie durch das Gesetz zum Dienste berufen wer¬
den , in dasselbe cinzutreten . Darum glaube ich , da insbe¬
sondere die verschiedenen Schwierigkeiten , die damit verbunden
sind , wenn Staatsdiener aus den Fürstenthümern hierher
reisen sollten , vorliegen , daß die Ansicht der Majorität den
Vorzug verdient . Ich mache noch besonders darauf aufmerk¬
sam , daß die Zahl der Staatsdiener , wenn sie hier vor ein
Dienstgericht gestellt werden , doch auch im Großhcrzogthum
die bei weitem größere Anzahl bildet , von denen ich anneh¬
men darf , daß sie gleichfähig sind , und daß die Fälle in den
Fürstenthümern die seltenen sein werden . Ich empfehle Ihnen
den Antrag der Majorität.

Präsident : Von der Minorität ist vorgeschlagen , daß
gesetzt werde statt „ Herzogtum " , „ Großhcrzogthum " . Die-
sin Antrag werde ich zunächst zur Abstimmung bringen , und
dann die Abstimmung über 'die Annahme dieses Artikels fol¬
gen lassen . Wer mir dem eben bezeichneten Anträge der
Minorität einverstanden ist , beliebe sich zu erheben.

Dieser Anirag wird verworfen.
Diejenigen Herren , welche den Artikel 3 ., zu dem sonst

nichts weiter bemerkt ist , nach dem Anträge des Ausschusses
anuehmen wollen , bitte ich , sich zu erheben.

Dieser Antrag wird angenommen.
Eine auf die Geschäftsordnung bezügliche Zwischenbe¬

merkung des Abg . Böckel,  daß nach seiner Ansicht die
Gründe der Majorität , so wie der Minorität über einen
Gegenstand in die Discussion gebracht werden sollten , ehe
diese geschlossen werde , veranlaßt eine länger « Discussion , an
welcher der Berichterstatter Selckmann , Dannenberg,
v . Finkh und der Präsident  Theil nchmen , und dir mit
der Bemerkung des Letzter » geschlossen wird , daß für jetzt
eine den beirefsensen Berichterstatter zwingende Vorschrift
nicht bestehe , der Ausschuß für Geschäftsordnung aber brevi
nisnu von der angeregten Frage für die Zukunft Notiz neh¬
men , und dieselbe in weitere Erwägung ziehen könne.

Es wird zur Discussion über Artikel 4 . übergeganzcn.
Abg. Sel -kman » II. tragt die Ausschußbemerkung

hierzu vor.
Abg . Mölling : Ich habe die Gründe für die Fassung

des Artikel 4 . aus den Motiven des Entwurfs nicht entneb-
men können . Ich wende mich darum gleich zu dem Berichte
des Ausschusses . Die Minorität hat bereits die Bedenken
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hervorgchoben , die Bildung des Dienstgerichts allein dem
höchsten Landesgcrichte zu überlassen . Ich lheile diese Be¬
denken . Ich muß aber nach weiter gehen . Ich muß das
höchste Landcsgcricht überhaupt für ungeeignet halten zur
Bildung der Personen für das Dienstgcricht . Die Mehrheit
des Ausschusses führt an , daß das höchste Landesgericht so
unabhängig und unparteiisch dastehe , daß demselben die
Bezeichnung der Personen des Dienstgerichts unbedenklich
überlassen werden könne.

Ich kann die Unbefangenheit des höchsten Landcsgcrichts
nicht bestreiten , aber nur in seinem scharf gezogenen Kreise,
dem Kreise des Berufs . Die Mitglieder des höchsten Lan¬

desgerichtes , die in ihren Stuben Relationen bearbeiten , wer¬
den nur den Fall , nicht die Personen , im Auge haben.
Wenn sie zusammcntreten , um in einem Rcchtsfalt ein Ur-
theil zu fallen , werden sie unbefangen und unparthciisch sein.
Hier ist aber kein Rcchtsfall zu beurtheilen . Hier sind Per¬
sonen zu ernennen , die nach freier Ueberzcugung , nach be¬
stem Wissen und Gewissen über die Unwürdigkcit ihrer Col¬
lege » urtheilcn sollen . Dazu gehören Männer von Kopf und
Herz ; Männer von unbefangener Gercchtigkeitsliebe , Män¬
ner von Humanität , die zugleich auf der Höhe der Zeit ste¬
hen , und ich glaube nicht , daß die Mitglieder des höchsten
Landesgcrichls fähig sind , diese Männer zu wählen . Sie
sind ergraut in ihren Gcschäflsstuben , sie haben hinter den
Aktentifchen gearbeitet und sind selten in die Verhältnisse der
Welt und des Lebens eingetreten . Es gehört aber Kenntniß
der Menschen und der Well dazu , um hier eine richtige Wahl

zu treffen . Die Mitglieder des obersten Landesgcrichls wer¬
den solche Personen wählen , die sic als ausgezeichnete Juri¬
sten kennen , die ihnen als tüchtige Berufs -Arbeiter bekannt
sind . Diese möchten aber oft sehr wenig geeignet sein , im
Dienstgericht sich von dem Buchstabenrechte los zu machen
und nach freier Ueberzcugung zu urtheilcn . Das höchste
Landesgericht kennt die Verwaltungsbcamten gar nicht und
wird sich hier lediglich nach dem Vorschläge anderer College»
richten müssen . Ich kann auch nicht dafür stimmen , daß die
Wahl dem Landtage zu überlassen sei. Es ist schon im Be¬
richt hervorgchobcn , daß der Landtag leicht Partheirück-
sichten befolgen könne . Darum wird ihm leicht die nö-
thige Unparthciligkeit fehlen . Wenn wir die wenigen
Beamten ausnehmen , die in der Versammlung sind , so sind
die klebrigen mit den Beamten in ihren kleinen Kreisen , doch
mit der großen Beamtenwelt des ganzen Landes nicht be¬
kannt . Es fehlt ihnen ferner das Interesse . Sie haben nichts

mit dem Dienstgerichte zu thun , es kann ihnen daher unmög¬
lich so sehr am Herzen liegen , daß sie die rechte Wahl zu
treffen vermöchten . Ich muß deshalb der Ansicht sein , daß
nur die Standcsgenossen selbst das Dienstgericht zu wählen
haben . In ihnen allein sind alle Eigenschaften dazu verei¬
nigt . Wir Beamte kennen das so ziemlich im Lande . Der
eine kennt diesen , der andere den . Treten wir zusammen,
wählen die Beamten selbst , so ist die Garantie vorhanden,
daß die rechten , würdige und tüchtige Mitglieder in das

Dienstgericht kommen . Sie haben das lebendige Interesse
daran , daß das Dienstgericht aus den geeigneten Männern
besteht . Sie müssen wissen , welches die Würdigsten sind,
über die Würdigkeit ihrer College » zu urtheilcn , und sie wer¬
den nach aller Wahrscheinlichkeit die Tüchtigsten auswählen,
die ihre Richter im Dienstgericht sein sollen . Der Bericht
wendet dagegen ein : endlich erscheint die Wahl durch die
Standesgenossen weitläufig . Diese Schwierigkeit scheint mir
gering zu sein . Ich werde darauf zurückkommen . Um so
mehr , heißt es im Bericht , scheint cs immerhin bedenklich , als
die jüngern Staatsdiener leicht ein Ucbergewicht über die al¬
tern erlangen können . Das scheint mir doch gar zu sehr
nach der Hierarchie der alten Beamtenwelt zu schmecken . Ich
glaube , wenn ein Staatsdiener tüchtig ist , so ist es einerlei,
ob er jünger oder älter ist . Es wird , wenn er würdig
gewählt ist , schwerlich von Nachtheil sein , daß er über äl¬
tere Staatsdiener zu Gericht sitzt. Ferner muß ich darauf
aufmerksam machen , daß die Gemeinden ihre Beamten
selbst wählen sollen , das Kirchspiel seine Prediger , und der
Geist der neueren Zeit stellt das Princip auf , daß die Ge-

schwornen vom ganzen Volke gewählt werden sollen . ^Es
scheint mir daher , wenn wir ein freisinniges , zeitgemäßes
Dienstgericht haben wollen , kann cs nur aus der Wahl der
eigenen Standesgenossen hervorgehen . In dieser Beziehung
stelle ich folgenden Antrag:

1) Die Zusammensetzung des Dienstgerichts geschieht durch
Bezeichnung von 16 ein Richteramt bekleidenden Per¬
sonen und von 12 aus dem , zum Geschäftskreise der
Justizbehörden gehörigen sonstigen Personal , und auS
dem Personal der Verwaltungsbehörden gehörenden
Personen.

2 ) Die Bezeichnung geschieht durch Wahl . Wählbar sind
alle dem Dienstgerichte unterworfenen Staatsdiener.
Wählbar sind die oben 8a!, 1. gedachten CivilstaatS-
diener mit Ausnahme der Mitglieder des höchsten Lan¬
desgerichts.

3 ) Die Wahlhandlung wird vom höchsten Landesgcrichte
geleitet . Dasselbe sendet jedem der dem Dienstge¬
richte unterworfenen einen mit dem öffentlichen Siegel
versehenen oder sonst beglaubigten Stimmzettel zu.

4 ) Das höchste Landesgcricht setzt alle 3 Jahre im Mo¬
nat October , — das erstemal jedoch innerhalb 14 Ta¬
gen nach Verkündigung dieses Gesetzes — einen Wahl-
termin an , der in den betreffenden Landesblättern öf¬
fentlich bekannt gemacht wird . Jeder Wähler hat bis
zu jenem Wahltermine das Recht , seinen mit den Na¬
men der von ihm zum Dienstgerichte bezeichnten Per¬
sonen ausgefüllten , und von ihm eigenhändig deutlich
unterschriebenen Stimmzettel versiegelt beim höchsten
Landesgcrichte cinzusenden . Die nach jenem Termin
etwa noch eingehenden Stimmzettel finden keine
Beachtung.

Zwischen der Aufforderung und dem Wahltermin
17
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muß ein Zwischenraum von mindestens 2 Monaten

liegen.
5 ) Wer bei der Wahl die meisten Stimmen erhält , ist

als gewählt zu betrachten . Bei Stimmengleichheit

entscheidet das Loos.

Präsident : Ich frage , ob der Antrag unterstützt wird.

Die Unterstützung erfolgt.
Abg . Mölling : Ueber das hierin enthaltene Princip

brauche ich mich nicht auszusprechen . Es ist bereits zu be¬

gründen versucht worden . Was die Schwierigkeit der Wahl

betrifft , so scheint sie beseitigt zu sein durch den Antrag unter

Nr . 4 . Ich habe geglaubt , daß zwischen der Aufforderung

und der Wahl selbst ein Zeitraum von 2 Monaten liegen

soll . Dieser Termin ist nothwcndig , damit die Staatsdiener

zusammentreten , und sich unter einander besprechen können,

um die tüchtigsten Personen zum Dienstgericht zu bezeichnen.

Ich habe nichts weiter hinzuzufügen , als daß ich glaube,

daß nur , wenn auf diese Weise das Dienstgericht zusammen¬

gesetzt wird , ein würdiges Dienstgericht entstehen kann.

Abg . LLibel I. : Meine Herren ! Ich bin mit dem Abg.

Mölling  im Princip einverstanden . Das Dienstgericht kann

nur, ' wenn es vollständig auf dieses Princip gebaut werden

soll , von,den Berufsgcnvssen zusammengesetzt werden . Dem¬

nach stimme ich dafür , daß der Landtag die Mitglieder wähle.

Das Verfahren , das der Abg . Mölling  vorschlagt , scheint

zwar die Schwierigkeiten , die der Antrag des Ausschusses

hat , zu vermindern , und die Sache so viel wie möglich zu

vereinfachen . Es möchte damit aber schwerlich gelingen . Diese

Schwierigkeiten werden mich dennoch nicht abhalten , dafür

zu stimmen , die Wahl den Berufsgcnvssen deizulegen , noch

viel weniger aber die Betrachtung , daß eS sich ergeben könne,

daß die jungem Staatsdiener über die älteren zu Gericht

sitzen . Meine Herren , sollen denn die Alten über Jungen zu

Gericht sitzen ? Ich kann mich in dieser Beziehung auf das

berufen , worauf der Abg . Mölling  aufmerksam gemacht

hat . Was mich bewogen hat , die Wahl für das Dienstge-

richt durch die Berufsgcnvssen nicht vornehmen zu lassen , ist

die Erwägung , wenn man nicht weiß , eS werde ein Fall in

3 Jahren Vorkommen , so wird cs gar wenig Interesse haben

zur Wahl gehen für diejenigen , die nicht an dem Gesetze selbst
und an dem Principe sich erwärmen möchten , und dann auch

wird es ein großer Uebelstand sein bei diesen Wahlen , daß

die entschieden größte Zahl der Civil - Staatsdiener , welche

wählen sollen , aus solchen besteht , deren Uebersicht über das

Personal des Dienstes nur klein ist. Diesen könnte freilich

die Möglichkeit bleiben , bei Andern sich zu erkundigen , nach

Richtern , nach Bcrwaltungsbeamten , die außerhalb ihres

Dienstkreises angestellt sind . Sie können Erkundigungen ein¬

ziehen , allein wenn das Interesse nicht so groß vorausgesetzt
werden darf , wird dieses nicht geschehen . Es bliebe , daß

Jeder , ihm nahestehende Bekannten aufschricde . Es wird

Jeder in seiner Berufsnachbarschaft Männer genug finden,

denen er daö Amt mit Vertrauen übertragen kann , und so

würden wir eine Wahl bekommen mit der geringsten Majo¬

rität . Die Stimmen werden sich so zersplittern , daß die Wahl

dem reinen Zufall anheimgegcben wäre . Wählt dagegen der

Landtag , so ist eS etwas anderes . Da sind die Wähler ver¬

sammelt in einem Saale . Es ist die Möglichkeit gegeben,

sich mit einander zu besprechen , und durch die gegenseitige

Mittheilung wird eine größere Bekanntschaft werden , und eine

bessere Wahl hervvrgehen . Was den Landtag unfähig ma¬

chen sollte , könnte nur darin bestehen , daß allerdings im

Landtage nicht Viele sein werden , die mit Verwaltungs - und

Zustizbeamtcn so genau bekannt sind , wie die Berufsgenossen.

Dagegen läßt sich sagen , daß diejenigen Landtagsmitglieder,

welche eine solche Kenntniß haben , sie häufig viel umfassender

besitzen , als die Beamten selbst , denn sie beobachten sie aus

anderer Perspektive.
Abg . Closter . Als ich mir daS Wort erbat , hatte ich

die Absicht , gegen den Antrag des Abg . Mölling  zu

sprechen . Ich bin aber dessen überhoben , nach demjenigen,

was der Abg . Wibel  I . vorgebracht hat . Ich halte cs nicht

für ausführbar , weil entweder die Wahl nach relativer Stim¬

menmehrheit ein Ergebniß liefern soll , und dann zu ganz

argen Minoritätswahlen führen wird , oder zu absoluter Mehr-

heil führen soll und dann bei dem von Herrn Mölling

vorgeschlagcnen Modus unendlichen Schwierigkeiten unter¬

worfen ist. Ich kann aber auch der Ansicht des letzten Red¬

ners nicht beistimmcn . Wenn der Abg . Mölling  schon die

Gründe bezeichnet hat , die dagegen sprechen , so will ich dem¬

selben noch hinzufügen , es ist nicht die Einseitigkeit des In¬

teresses an dem Institut , wie Parteirichtungen sie geltend

machen könnten , auch nicht der Jndifferentismus gegen das

Institut , von welchem der Abg . Mölling  gesprochen has,

welche ich allein fürchte , sondern wenn ich auch annehme,

daß Interesse und rechter Act genug gefunden würde für die

Sache , so bestreite ich doch die Pcrsvnenkenntniß des Land¬

tags unter allen vorgeschlagenen gewiß am meisten . Denn

wenn es möglich ist , daß einzelne Mitglieder des Landtags

auch ausgezeichnete Personcnkenntniß in dieser Beziehung

haben , so ist dies immer nur von wenigen anzunehmen , und

nicht abzusehen , wie deren Kenntniß den Mangel einer sol¬

chen bei Andern ersetzen könnte , wenn man nicht annimmt,

daß die übrigen Mitglieder blindlings mit Jenen stimmen

sollen , was weder zu wünschen noch zu erwarten ist . Ich

habe darum bei einer Wahl durch den Landtag die gegrün¬

dete Vermuthung , daß er das Rechte nicht treffen werde,

und sehe dazu kein bessres Mittel , als bei dem Anträge des

Ausschusses stehen zu bleiben , da ich die Bedenken , welche

gegen die Wahl durch das höchste Landgericht erhoben wor¬

den sind , nicht theilcn kann . Man hat gesagt , die Mitglie¬

der desselben seien durch ihre Stellung , durch ihr Leben hin¬

ter den grünen Tischen zu besangen , um die Erscheinungen

der Welt wahrhaft auffassen zu können , weil sie mit dem

Geiste der gegenwärtigen Zeit nicht vertraut geworden und vor¬

wärts gegangen seien . Ich glaube das aber selbst für die

Gegenwart nicht und noch weniger für die Zukunft , wo die

Berührungen mit dem Leben für die Mitglieder des höchsten
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Landesgcrichtes immer mehr vorhanden sein werden. Und
machen wir nun da§ Gesetz nicht allein für die Tage, welche
da sind, sondern auch für die, welche kommen, so dürfen
wir dabei um so mehr jenes Bedenken beseitigt halten. —
Man hat ferner gesagt, das höchste Landesgericht werbe für die
Bildung des Dienstgrrichts auch sonst nicht die am besten da¬
zu Geeigneten treffen können. Ich kann auch dem nicht bei¬
stimmen. Bei der Wahl der Personen für daS Dienstgericht
scheint mir, und zumal da sie nicht für den besondern Lall
vsrgenommen wird, und da nur im Voraus Personen be¬
zeichnet werden sollen, das Zweifache in Betracht zu kom¬
men: steht dem Wählenden die beste Kenntniß zu Gebot und
hat er den rechten Willen, das Rechte zu treffen? Hinsicht¬
lich des letzter» Punktes hat Niemand ein Wort des Zwei¬
fels gegen das höchste Landcsgericht gesprochen, und Nie¬
mand wird sagm wollen,  daß die Männer, welche wür¬
dig sind, im höchsten Landesgerichte zu sitzen, nicht auch so
viel Rechtsgefühl haben werden, um auch nach bestem Wis¬
sen und Gewissen zu wählen. Von ihrem Gewissen ist also
nicht mehr zu sprechen, sondern nur vom besten Wissen. Da
sind nun die Männer, die im eigentlichen Justizdienst des
Landes arbeiten, doch gewiß dem höchsten Landesgericht am
besten bekannt, und auö diesen sollen gerade ja die meisten
Mitglieder zum Dienstgericht genommen werden. Ist aber
ein etwaiger Mangel an Kenntniß der Persönlichkeiten, die
in der Verwaltung beschäftigt sind, allerdings beim höchsten
Landcsgericht sehr denkbar, so wird derselbe gerade bei die¬
sem eher als bei allen Andern ergänzt werden können, und
bei gutem Willen wirklich ergänzt werden, da dasselbe in der
Hauptstadt seinen Sitz und dort die besten Quellen hat, um
sich über die Tüchtigkeit der zu Wählenden zu instruircn.
Ich glaube, es hat die Quelle besser, als irgend ein Mit¬
glied des Landtags, und als die Vcrufsgenoffen, von denen
der eine hier, der andere an einer andern Ecke des Landes
wohnt. Ich bin darum entschieden dafür, bei dem Anträge
des Entwurfs, wie er von der Majorität bevorwortet ist, zu
beharren.

Abg. Selckmann II. : Nach dem, was von dem Verord¬
ner gesagt worden ist, bleibt mir zur Bertheidigung des Ma¬
joritäts-Antrages wenig mehr übrig. Ich habe überhaupt
vorher und deshalb um daS Wort gebeten, um das Bedenken
des Abg. Böcke ! zu beseitigen, und um nicht wieder in der
Lage zu sein, den Majoritäts- Antrag erst am Schluffe der
Verhandlung vertheidigen zu müssen. Wenn hierdurch eine
Verzögerung entsteht, so ist eS nicht meine Schuld. Es ist
von dem Abg. Mölling  gegen den Antrag der Majorität
in Beziehung aus die Unabhängigkeit und den guten Willen
deS höchsten Landcsgerichts nichts geltend gemacht, sondern
nur in Beziehung aus die Fähigkeit desselben. Er hat be¬
hauptet, die Mitglieder deS obersten Landesgerichts arbeiten
nur in ihrem Zimmer, und kennen die Persönlichkeitennicht,
cs seien Männer, bei denen es nur auf Gelehrsamkeit an¬
kommt, sie kennten das Leben nicht u. dgl. Dieser Grund
könnte nur insofern zur Geltung kommen, als die Mitglieder

des höchsten Landesgcrichts selbst nicht geeignet wären, im
Dienstgericht zu sitzen. Es wird dadurch aber nicht bewiesen,
daß sie nicht geeignet seien, die Personen zu wählen, die im
Dienstgerichte sitzen sollen. Ich mache darauf aufmerksam,
daß alle Richter der untern Instanz auf den Antrag des höch¬
sten Landgerichts ernannt werden; daß sie also, abgesehen von
den an das höchste Landesgcricht kommenden Arbeiten der
untern Richter auch schon deshalb eine genaue Kunde von
den Justizbeamten erhalten müssen. WaS die Wcrwaltungs-
bcamtcn betrifft, so wird die allgemeine Achtung, in welcher
jemand steht, sein sonstiges Benehmen im Leben bei der Wahl
den Ausschlag geben, und darüber kann das höchste Landeögr-
richt sich auch ebenso gut Kenntniß verschaffen, wie die andern
vorgeschlagenen Wähler. Der Abg. Mölling  hat eingewcn-
det gegen den Bericht, es schmecke die Art der Einsetzung deS
Dienstgerichtes gar zu sehr nach Hierarchie. Ich begreife
nicht, wie er etwas Hierarchisches darin finden kann. Es ist
nicht gesagt, daß die jünger» Beamten als solche nicht fähig
seien. Ich bin auch weit entfernt, behaupten zu wollen, baß
den jungem Staatsdiencrn nicht die erforderliche Unparthci-
lichkeit zugetraut werden könne. Der Abg. Mölling,  der
selbst Richter ist, weiß aber wohl, daß ein Richter, auch wenn
er sich für ganz unpartheiisch hält, dennoch in manchen Fällen
seine Stelle als solcher ablehnen wird, wo er z. B . über
Verwandte uriheilcn soll, oder wohl möglicherweise einen
Vortheil erzielen könnte, weil auch die Partheicn die feste
Ueberzeugung haben müssen, daß sie ein unpartheiischcs Urtheil
erhalten. Ebenso ist es auch nothwendig, daß die Beamten
die Ueberzeugung haben müssen, wenn über sie abgeurthcilt
werden soll, daß die möglichste Unbefangenheit vorherrscht.
Daß diese aber nicht ausgeschlossen ist, wenn die vorhin bc-
zeichnetcn Personen in dem Dienstgericht sitzen, daS scheint
mir nicht zweifelhaft. Was die vorgeschlagcne Wahl durch
die Vcrufsgenoffen betrifft, so ist genügend aus die Schwierig¬
keiten, welche derselben cntgegenstehen, hingewiesen worden.
Ich möchte noch einen Grund niederlegm, der von dem An¬
tragsteller geltend gemacht worden ist. Er sagt, eS werde
von allen Staatsdienern jeder Einzelne eine genaue Kenntniß
der ihm nahestehenden Staatsdicner mitbringen, so daß, wenn
alle zusammentrcten, und die spceielle Kenntniß der Einzelner,
einander mitgetheilt worden ist, eine allgemeine Kenntniß der
verschiedenen Persönlichkeiten sich Herausstellen werde. Es
geht aber aus dem Antrag des Abg. Mölling  selbst hervor,
daß von einem Zusammenlretcn nicht die Rede sein kann,
denn eS soll ja schriftlich gewählt werden. Es ist ein Zu-
sammentreten nicht in Antrag gebracht, und ich glaube
auch nicht, daß die StaatSdiencr sich veranlaßt finden
werden auf die Möglichkeit hin, daß in den nächsten drei
Jahren ein Dienstgericht berufen werden kann, kostspielige
Reisen zu machen und an einem Orte zusammen zu kommen,
um sich darüber zu besprechen, welche Personen sie bezeichnen
wolle». Ich glaube vielmehr mit dem Abg. Wibel  I ., daß
die Staatsdiener hinsichtlich dieser Bezeichnung der Personen
ein großes Interesse nicht haben werden. Ich gestehe selbst,

17 «
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daß das ganze Gesetz mir ein so großes practischcs Interesse
nicht zu haben scheint, und fast bedauere ich, daß wir auf
dieses Gesetz, von dem wir nicht voraussehen können, wann
und ob es zur Anwendung kommen wird, so viele kostbare
Zeit und so viele Mühe verwenden müssen. Aus diesem
Grunde glaube ich, daß cinestheils nur Minoritätswahlcn
herauskamen; andern Thcils aber, da eine relative Mehrheit
zur Bedingung gemacht ist, daß die Stimmen sich so zersplit¬
tern werden, daß höchstens3—4 Personen einen Richter be¬
zeichnen würden. Daß man daS nicht will, darüber wird
man einverstanden sein. Ich habe hinsichtlich desjenigen, was
der Abg. Closter  über die Wahl durch den Landtag bemerkt
hat, nichts weiter hinzufügen, und empfehle Ihnen die An¬
nahme deS Ausschußantrags.

Abg. Pancratz : Ich kann mich nur auf dasjenige be¬
ziehen, was gegen den Antrag des Abg. Mölling und
Wibel  angeführt worden ist. Ich möchte bemerken in Be¬
ziehung auf den Wahlmodus, wenn die Wahl durch die
Staatsdicner vorgenommen werden sott, daß die Sache nicht
so einfach ist, wie sie scheint. Es wird schwer zu cvnstatiren
sein, ob die Wahl richtig vor sich gegangen ist, ob Alle ihre
Stimmzettel bekommen haben, und so möchte es Vorkommen,
daß die Wahl entweder nicht vorgenommen wird, oder daß
sie später als ungültig erscheint. Ich bin für den Majoritäts-
Antrag.

Abg. Böckel : Zuerst muß ich dem Abg. Sclckmann
bezeugen, daß ich, nachdem der Abg. El oster für den Ma-
j^ritätsantrag gesprochen hat,  ihm seine Rede gerne erlassen
hätte. Was die Sache selbst betrifft, so wurde angeführt, daß
man wenig Interesse für das Dienstgcricht haben würde. Das
räume ich ein und füge noch hinzu, noch mehr als wenig
Interesse wird vorhanden sein, sogar Antipathien, denn wir
haben hier schon manchen Seufzer über das Tienstgericht ge¬
hört. Das Dienstgcricht ist aber einmal beschlossen, cs ist da.
Wenn nun daS Staatsgrundgesctz bestimmt, daß das Dienst¬
gericht auf Berufsgleichhcit begründet sein sott, so sollte
dies doch zum Besten der Genossen dienen. Es dünkt mich,
cs liegt auf der Hand, daß die Berufsgleichheit deshalb be¬
schlossen ist, damit die Staatsdiener um so größeres Vertrauen
zu diesem Gerichte haben sollten. Um dieses Vertrauen aber
wirklich zu geben, ist cs nothwendig, daß wir die Richter von
den Berufsgenosscn selbst wählen lassen. Es ist gegen den
Antrag deS Abg. Mölling,  dem ich beistimme, gesagt wor¬
den, daß es große Schwierigkeiten hätte, wenn eine solche
Wahl vorgenommen werden sollte, ob die Staatsdiencr dazu
zusammcnkommen sollten aus dem ganzen Lande. Meine
Herren! das wäre an und für sich dazu auch nicht nothwen-
Lig. Außerdem bemerkte der Abg. Wibel  l, , daß cS Schwie¬
rigkeiten haben werde, indem die Staatsdiener deS ganzen
Landes sich untereinander nicht genug kennten. Um diesem
Bedenken vorzubeugen, möchte ich mir erlauben, einen Unter¬
antrag zu dem Anträge des Abg. Mölling  vorzulegen, wel¬
cher dahin geht: „die Wahl der für das Dienstgericht be¬
stimmten Staatsdiener geschieht nach Kreisen, etwa jeder Kreis

zwei aus den Richtern und einen aus den andern Staats¬
dienern."

Der Präsident  stellt die UntcrstützungSfragc, welche
erfolgt.

Abg. Dö'ckel: Ich bin zu diesem Anträge dadurch ge¬
kommen, daß ich allerdings dem Bedenken des Abg. Wibel  I.
bcistimmen muß, daß die Staatsdiencr im Lande steh unter¬
einander nicht genau kennen, und eine Wahl dadurch sich sehr
zersplittern dürste. Wenn aber die Staatsdiener in bestimm¬
ten Kreisen wählen, so können diese leicht zusammenkommen,
sich mit einander besprechen und auch in einer Versammlung
wählen, wie z. B . die Wahlmänner eines Kreises bei den
Abgeordnetcnwahlen, damit wäre auch daS Bedenken des Abg.
Pancratz  beseitigt, ob eine solche Wahl auch formell richtig
werde angenommen werden. Wenn wir dies bei den Staats-
diencrn nicht voraussetzen dürfen, wie könnten wir es von den
Wühlmännern verlangen. Ich möchte auch daS hinzufügen,
daß wir auf diese Weise zugleich Gerechtigkeit gegen die Pro¬
vinzen üben werden. Wenn die Mitglieder des Dienstgerichtes
sämmtlich im Herzogthum wohnen, wird es nach meiner Mei¬
nung den Staatsdienern in Eutin und Birkenscld doch nicht
schwer fallen, Männer im Herzogthume zu finden, die ihr
Vertrauen haben, und solche können dann auch die Provinzen
nach meinem Anträge selbst  in das Dienstgericht wählen.
Eventuell, wenn der Antrag des Abg. Mölling  fallen sollte,
müßte ich mich für die Wahl durch den Landtag erklären.
Wenn gegen die Wahl durch den Landtag vorgebracht wurde,
daß er nicht die nöchigc Kenntmß der Personen habe, so muß
ich darauf erwidern, daß ich glaube, das Obcrappellationsge-
richt wird diese persönliche Kenntniß noch mangelhafter haben.
Es wird nur die Justizbeamtcn kennen, und bei der Wahl der
Verwaltungsbeamken wird cs sich auf fremdes Zeugniß ver¬
lassen müssen, oder aber es werden die Verwaltungsbeamtcn
nur aus der Residcnz genommen werden. Das kann aber
die Absicht auch nicht sein, daß die zu Wählenden ausschließ¬
lich aus der Residenz genommen werden sollen. Wenn
der Abg. El oster auf die künftige Stellung des Appel¬
lationsgerichts hinweist und sagt, wir machen das Gesetz
nicht bloß für die Zeiten, die da sind, sondern für die, welche
kommen, so möchte ich den Satz doch auch umkehren und
sagen, wir machen das Gesetz nicht nur für die Zeiten, die da
kommen, sondern auch für die, welche da sind. Aus diesen
Gründen möchte ich Ihnen den Antrag des Abg. Mölling
mit meinem Untcrantrag empfehlen.

Abg. Wibel I. : Ich kann darin mit dem Abg. Bö ekel
nicht einverstanden sein, daß ich den Berichterstatter nicht gern
gehört hätte mit seiner Begründung; im Gegmtheil, ich freue
mich, Sie nun darauf aufmerksam zu machen, wohin dieser sein
Satz führen würde. Der Berichterstatter hat sich so warm
darüber ausgesprochen, wie übel es sei, zu Richtern Männer
niederzusetzen, welche durch die Ausstoßung eines Anderen
aufrücken können im Dienste. Er hat unS aber nicht gesagt,
wie das zu vermeiden ist, es wurde nur gesagt, daS Appel¬
lationsgericht würde einen Ausweg finden. Ich weiß keinen
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andern , als daß es die allerhöchsten Slaatsdiener hineinstellt,

die nicht mehr aufrückcn können , dann haben wir eine Ga¬

rantie . Wie es aber bei der Auswahl , die der Landtag tref¬

fen soll , geschieht , fällt damit der ganze Thcil des Einwandes

weg . Wir können nur fragen , besitzt das höchste Landcsgcricht

die bessere Kenntniß der Staalsdiener ? Zn Beziehung auf

die Zustjzbeamten mag das wahr sein , daß sie die beste Kennt-

niß haben in Beziehung auf Fleiß und Treue ; aber der Abg.

Mölling  hat mit Recht gesagt , von den Persönlichkeiten
und von den Verhältnissen des Privatlebens werden sie in

Beziehung auf die Zustjzbeamten wenig unterrichtet sein.

Nachdem der Sprecher noch den Abg . Closter  zu wi¬

derlegen versucht hatte , schließt er mit den Worten:

Können und wollen Sic mit mir den Berufsgenossen die

Wahl nicht überlassen , was ich fortwährend für schwierig halte,

so stimmen Sie meinem Antrag bei , die Wahl dem Landtag

zu übertragen . Ich halte immer dafür , der Landtag ist die
richtigste Behörde.

Reg .- Commissär Nunde : Meine Herren ! Es ist gesagt

worden , aus den Motiven ginge nicht hervor , warum die

Staatsregierung die Mitglieder des höchsten Landcsgerichts be¬

zeichnet habe als diejenige Behörde , welche die Mitglieder

des Dienstgcrichts zu bezeichnen hat . Ich verweise auf die

Art . 29 . und 30 ., wo daS der Fall ist . Das höchste Landes¬

gericht dürfte auS dem Grunde die geeignete Behörde sein,

weil dasselbe nach Art . 118 . des Staatsgrundgesetzes schon

die Wahl auf die höchsten Mitglieder des Einzelgerichts einen

Einfluß hat , und es nicht anzunchmen ist, daß die Mitglieder

des höchsten Landesgcrichts aus der Fremde werden genommen

werden , und ihnen also die nökhige Personalkenntniß abgingc.

Ein weiterer Einfluß als der staatsgrundgesetzliche ist nach

Ansicht der Staatsregierung durchaus nicht verstanden , und

zwar aus den Principien , die von verschiedenen Rednern gel¬

tend gemacht worden sind.

Präsident : Von dem Abg. Elaußen  ist mir folgen¬
der Antrag überreicht worden : „ der Landtag beschließt : die

Abstimmung über die Zahl der nach Art . 4 ., Abs . 1 . zu wäh¬

lenden Personen wird jo lange ausgesetzt , bis über die Zahl

der Mitglieder des Gerichts , Art . 7 ., bas Recusationsrecht,

Art . 13 ., und die Cassations -Znstanz , Art . 46 . — 50 ., ent¬

schieden ist " .

Als der Abg . Elaußen  zur sofortigen Begründung des

Antrags zugelasscn werden will , fährt der Präsident  forr:

Meine Herren ! ich glaube , was diese Bestimmung der Geschäfts¬

ordnung betrifft , worüber auch vorhin ein Bedenken schon

aufgeworfen worden ist , so verstehe ich sie dahin : Bevor

ein Antrag zur Begründung und zur Berathung kommt , soll

die Unterstützungsfrage gestellt werdrn , weil man mit der Be¬

rathung nicht die Zeit verschwenden will , wenn die Unter¬

stützung nicht eintritt . Diese Auslegung leidet , was die selbst¬

ständigen Anträge betrifft , gar keinen Zweifel . (Der Sprecher

weist dieses aus der Geschäftsordnung nach und fährt fort .)

Ich meine nun , wenn das bei den Hauptanträgen die Regel

ist , so ist es bei Amendements noch einleuchtender , obgleich

ich eine ausdrückliche Erklärung in dieser Beziehung in der

Geschäftsordnung nicht finde . Darnach habe ich bisher ver¬

fahren , und immer sogleich nach Einreichung der Anträge

die Unterstützungsfrage gestellt , ohne zuvor die Begründung

zuzulasscn.
Auf die Anfrage des Präsidenten  wird der Clau-

ßen ' schc  Antrag unterstützt.
Abg . Wrbel I . : Ich muß mir die Gegenbemerkung er¬

lauben , daß ich nicht absehc , wie wir dadurch aus dieser

Schlinge herauskommcn werden . Ich finde wohl , daß die

Zahl der Mitglieder , die für das Richteramt bestimmt werden

soll , davon wird abhängig sein , wie wir das Recusations¬

recht bestimmen . Der Einfluß wird ein entgegengesetzter sein.

Ich mag nicht bestimmen , wie viel von den vorgeschlagenen

Personen jeder Theil recusiren darf , bevor ich weiß , wieviel

designirt sind auf der Liste . Ich habe aber auch keinen An¬

trag stellen wollen , daß diese 3 Punkte zugleich in Berathung

gezogen werden . Ich meine , fahren wir fort mit dem Ent¬

wurf , wir werden doch unsere Ansichten schon im Voraus im

Sinn behalten , oder auch uns darüber aussprechen , wieviel

wir für nöthig halten , wieviel wir recusiren dürfen.

Abg . Clausien : Zn Beziehung auf daS Gericht in sei¬

ner Zusammensetzung wird zunächst in Frage kommen , aus

wie viel Personen soll es bestehen . Davon verschieden ist die

Frage : wie erhalten wir die Richter ? Zn dieser Hinsicht

müssen wir die Wahl der Richter und die Auslosung aus der

Zahl der Gewählten trennen . Die Zahl der Auszulosenden,

die das Gericht bilden , wird , da die Bildung des Gerichtes

selbst die Hauptsache ist , normgcbend für die Zahl der zu

wählenden sein müssen . Dabei ist nun zu berücksichtigen , ob

ein bedingtes oder unbedingtes Recusationsrecht sein soll , und

ferner , wie soll die Cassations -Znstanz gebildet werden ? Be¬

rücksichtigen wir daS nicht , so bleibt vielleicht Niemand zum

Ausloosen übrig . Darum glaube ich , können wir zwar über

die Art der Wahl zuerst bcruthen , dann aber müssen wir bestim¬

men : wie groß soll das Dienstgcricht im einzelnen Falle sein,

unter welchen Bedingungen soll recusirt werden können , und

wie ist die Cassations -Znstanz zusammenzusetzcn , und erst

dann können wir über die Zahl der zu Wählenden ab¬

stimmen.
Abg . Niebour : Zch kehre zum frühem Gegenstände

zurück ; wer nämlich das Gericht zu bilden haben soll . Sic

haben die Gründe dafür gehört , meine Herren , daß das höchste

Landesgericht wählt ; Sie haben gehört , welche Gründe dafür

sprechen , daß sämmtlichc Beamte als Bcrufsgenosscn wählen;

Sie haben auch gehört die Gründe , welche dafür sprechen,

daß der Landtag wählt . Sie haben aber endlich gehört , daß

gegen jede einzelne Art erhebliche Gründe anzuführen sind.

Die Erwägung , daß eben bei jedem Einzelnen dieser 3 Fak¬

toren Bedenken vorhanden sind , hat uns zu der Ansicht ge¬

führt , daß wir jedem dieser 3 Factoren sein Recht geben.

Sie erschrecken vor der Weitläufigkeit . Zch mache aber dar¬

auf aufmerksam , daß gerade hier auf die Wahl am Ende

Alles ankommt . Geht ein tüchtiges Dienstgericht auS der



Wahl hervor , dann ist alles Uebrige von geringer Erheblich¬

keit ; darum , glaube ich , muß man bei der Wahl eine größere

Weitläufigkeit nicht scheuen , und sie wird auch nicht so

groß sein , wie cs im ersten Augenblick scheint . Die Wah-

der Beamten kann einfacher sein , etwa in der Weise geschel

hen , wie der Abg . Mölling beantragt hat . Es könnte ein

Aufruf , eine Anzeige in die öffentlichen Blätter cingerückt

werden , bis da und dahin hat der Beamte seinen Stimmzettel

mit seinem Siegel beglaubigt cinzurcichen . (Mölling : das

ist mein Antrag .) Dadurch würde die Weitläufigkeit vermieden

werden . Die Wahl durch den Landtag und des höchsten Landesge-

richts wird keine Weitläufigkeit verursachen . Daher besteht kein

Grund von Erheblichkeit gegen unfern Antrag . Meine Herren,

wollen Sie nicht für die Wahl durch alle Beamte , auch nicht

für die Wahl durch den Landtag stimmen , dann empfehle ich

Ihnen meinen Antrag , nach welchem der Landtag , die Be¬

amten und das höchste Gericht jeder Vz des Dienstgerichts¬

personals wählen . Gegen den Antrag , welcher der höchsten

LanLeSbehörde allein die Wahl überlasten will , bin ich ent¬

schieden.
Abg . Selckmann II. : Es wird mir mitgetheilt , daß wäh¬

rend meiner kurzen Abwesenheit der Abg . Böckel eine Be¬

merkung gemacht habe , die meine Person betrifft . Ich habe

ihm darauf nur zu erwidern , daß der Umstand , ob der Abg.

Böckel mich zu hören wünscht oder nicht , niemals einen

Grund für mich abgeben wird , das Wort zu nehmen , oder

darauf zu verzichten . Wenn aber in dieser vorliegenden Frage

der Abg . Böckel mich lieber nicht gehört hätte , so kann eS

mir namentlich auch deshalb nur darum sein , weil wir über

diesen Gegenstand ganz entgegengesetzter Ansicht sind . Ich

muß mich aber entschieden gegen einen solchen Antrag , wie

der Abg . Böckel ihn gestellt hat , erklären . Ich sehe nicht

ein , wie er die Wahl möglich machen will , und ich will er¬

warten , wie er uns dieses erläutert . Ich sehe ganz ab von

der Unbestimmtheit des Antrags . Es heißt nämlich darin

„etwa " . Daß ein solcher Ausdruck nicht ins Gesetz gebracht

werden kann , das ist klar . Wenn Anträge gestellt werden,

so müssen sie so gefaßt werden , daß sie ins Gesetz Hinein¬

passen , damit man bei der Anwendung nicht in Verlegenheit

kommt . Ich wüßte aber auch nicht , wie diese Wahl in den

verschiedenen Kreisen , aus dem Richterstande und aus dem

Stande der Verwaltungsbeamten durch alle Staatsdiener

gleichmäßig zu ermöglichen sei. Es wird doch Jemand die

Wahl leiten müssen , wer soll dies thun ? Es werden auch da¬

durch sich Unzuträglichkeiten ergeben , daß die Anzahl der Be¬

amten in den verschiedenen Kreisen eine sehr verschiedene ist,

und doch soll in jedem Kreise eine gleiche Anzahl gewählt

werden . Daß dieser Umstand allein schon durchaus gegen den

Antrag des Abg . Böckel spricht , bedarf wohl keiner Erwäh¬

nung . Der Abg . Niebour  hat auS den Gründen , die gegen

jeden der drei gestellten Anträge , daß nämlich das höchste

Landesgericht , oder der Landtag , oder die Staatsdiener wählen

sollen , sprechen , es für nöthig befunden , einen Antrag zu stel¬

len , der alle diese drei Anträge in sich vereinigt . Allein eben

deshalb leidet sein Antrag an dem Mangel , daß er alle Ge¬

gengründe dieser drei Anträge gegen sich vereinigt , ohne

sämmtlich Dortheil zu bieten Ich will die Gründe , die gegen

jeden einzelnen vorgebracht worden sind , nicht wiederholen,

weil alle Gründe gegen seinen Antrag sprechen.
Abg . Niebour : Der Berichterstatter sagt ganz richtig,

daß die sämmtlichcn Gründe der erwähnten drei Anträge

theil weise (das hätte er nicht auslasscn mögen ) gegen mei¬

nen Antrag sprechen . Er übergeht aber , daß die Gründe,

welche für jeden der anderen Anträge sprechen , theilwcise auch

für meinen Antrag sprechen . Das hätte er noch weniger

auslasscn mögen.
Präsident . Ich habe die Discussion über den ganzen

tz. 4 . eröffnet . Ich frage , ob Jemand weiter das Wort ver¬

langt?
Abg . v . Thünen : Meine Herren , wo wollen wir bleiben,

wenn wir über solche einzelne Punkte Discussion eröffnen.

Wir bringen unsere Zeit ja allein mit der Berathung über

das Dienstgericht zu . Was sind es auch für Gegenstände,

sind sie von Bedeutung ? Nun ! Ich muß also sehr bitten , daß

wir uns möglichst beschränken , und nicht eigensinnig auf An¬

sichten bestehen.
Präsident : Wenn keine weitern Redner sich melden , so

schließe ich die Discussion über den H. 4 . vorbehaltlich des

letzten Wortes für den Berichterstatter und Antragsteller.

Abg . Mölling : Nur wenige Worte , meine Herren . Zu¬

vörderst muß ich mir erlauben , auf die Bemerkung des Herrn

v . Thünen  zu antworten , der gesagt hat , wir möchten uns

beeilen , die Berathung zu Ende zu bringen . Ich bin einig

mit ihm , wenn er aber bemerkt , es wäre ein geringfügiger

Gegenstand , so muß ich dies bestreiten . Der Gegenstand , um

den cs sich handelt , ist von höchstem Interesse für eine große

Klasse von Staatsbürgern . Sodann glaube ich auch nicht,

daß von einem Eigensinn , dessen er gedenkt , die Rede sein

kann , mit dem an den Anträgen festgchalten werde . Ich bin

mir wenigstens bewußt , bei Aufstellung meines Antrags nicht

einen Gedanken von Eigensinn gehabt zu haben ; sondern ich

bin der Ueberzcugung gewesen , daß nur auf die von mir vor-

geschlagene Weise daS Dienstgericht zweck - und zeitgemäß

zusammengesetzt werden kann.
Der Abg . Wiedel  I . hat bemerkt , er sei im Prinzip einig

mit mir . Ich hatte ihn beim Worte . Ist er mit mir einig

im Prinzip , so wird er auch die Mittel der Ausführung mir

finden Helten . Er hak angeführt , die Uebersicht der Beamten
sei nur eine kleine , der Beamte sei an seinen nächsten Kreis

gebunden . Ich habe in meinem Anträge gesagt , daß das

höchste Landesgerichk die Wahl lenen soll und den Termin

ausschreibcn . Die Beamten müßten wenig Interesse für die

Sache haben , wenn sie in der Zwischenzeit nicht zusammen-

treten , um sich über die Wab ! der tüchtigsten Personen zu

beralhcn . Ich glaube , die Presse wird dafür wirken , und

auf diese Weise nur wird das geeignete Mittel gefunden

werden , das Dienstgerichl aus eine zweckmäßige Weise zu

componiren . Der Abg . C lo ster sagt , das neue Leben werde
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auch auf das höchste Landesgeriebt einwuken. Das glaube
ich nicht: DaS höchste Landcsgeeichk bleibt was eS ist, höch¬
ster Gerichtshof. Es har und wüd nur die Kennkniß haben
von den Beamten im Kreise des Iustizdicnstes. Wenn er
ferner sagt, daß in der Hauptstadt die meisten und die luch¬
sten Beamten sein werden, so muß ich dies bestreiken. Ich
habe nie viel von der Intelligenz der Residenzen gebalten.
Am Wenigsten wird sie die Eigcnschaiten bieten, welche die
Mitglieder des Dienstgerichts haben müssen. Außer der Re¬
sidenz, in der Frische des Landes sin: Intelligenz und jene
Eigenschaften nicht minder vorhanden, als in der Residenz.
Der Berichtcrstaller sagt: ich selbst sei Richter gewesen, und
ich werde wissen, daß der Richter wegen verwandtschaftlicher
oder sonst ähnlicher Beziehungen vom Urthcile zurückkreten
werde. So auch der Richter, wodurch sein Unheil, die Mög¬
lichkeit entstehe, er könne in die Stelle des altern treten, über
den er richten solle. Ich kann zugeben, daß es solche Ver¬
hältnisse giebt, die zum Rücktritt bestimmen; aber ich würde
nicht zurückireten, darum, weil ich über einen höhcrn Rich¬
ter zu urtheilen oder die Hoffnung hätte, an seine Stelle zu
gelangen. Sollten diese Rücksichten in Betracht gezogen wer¬
den., so können nur die ältesten Staalsduner ins Gericht
gcwaht werden. Der Abg. Pancratz  Hai bemerkt, cs sei
schwierig zu wissen, ob auch Jeder seinen Stimmzettel erhal¬
ten werde. Jeder Privatbrief pflegt ja an seine Bestimmung
zu gelangen. Um so mehr Stimmzettel, wenn sie unter
Brief und Siegel des höchsten Landesgerichtcs dem Betref¬
fenden zugescndcl werden. Meine Herren! Ich gehe davon
aus , daß wir alle Institute, die wir schaffen, im Geiste der
Zeit einrichten müssen. Wenn das höchste Landesgericht das
Dienstgericht zu constituiren hat, so ist dies wieder eine Ein¬
richtung des alten Polizeistaates. Aus allen diesen Gründen
empfehle ich Ihnen dringend die Annahme meines Antrags.

Abg. Clausien : Ich muß das Wort nehmen, um mei¬
nen Antrag zurückzuziehen. Ich finde nämlich, daß im ß. 50.,
wenn er recht gehandhabt wird, meine Bedenken, die Zahl
der zu Wählenden jetzt festzusetzen, vollständig beseitigt, indem
er die Möglichkeit giebt, bei der Redaction des ganzen Ge¬
setzes eine etwaige Mißstimmung in den verschiedenen Zahlen-
vcrhältnissen zu beseitigen.

Präsident : Zu Art. 4. liegen folgende Anträge vor:
1) Antrag vom Abg. Mölling. (Siehe oben.)

Zu diesem Antrag hat der Ag Böckel den Unterantrag
gestellt. (Verliest denselben, wie er oben wörtlich enthalten ist.)

Es sind vom Ausschüsse von der Majorität rcsp. Mino¬
rität folgende Anträge gestellt:

1) daß die Bezeichnung der Personen für das Dienstge-
richt von dem Landtage geschehe;

2) daß '/? vom Landtage, ^ vom höchsten Landesgericht
und */., von sämmtlichen nicht aus Kündigung oder
provisorisch angestellten Staatsdiencrn durch Wahl be¬
zeichnet werde."

Die Majorität hat in dieser Beziehung keine Aenderung
beantragt, sondern will, daß der Satz im ersten Absatz un¬

verändert stehen bleibe. Ferner ist beantragt, den zweiten
Theil des ersten Absatzes so zu fassen:

aus den ein Richteramt bekleidenden Personen,
jedoch mit Ausschluß der Mitglieder des höchsten
Landesgerichts, sechszehn,  aus den sonstigen nicht
provisorisch oder auf Kündigung angestellten Staats¬
diencrn des Civilstandeö 12 Personen, für das Dienst¬
gericht bezeichnet."

Das sind die Anträge. Der Antrag des Abg. Mölling
ist der am weitestgehende, indem er diesen Artikel ganz besei¬
tigt, und statt dessen haben will, was ich vorgelesen habe.
Diesen Antrag werde ich zuerst zur Abstimmung bringen, und
vorher noch das Anncndement des Abg. Böckel zu demselben.
Dann kann ich unbedenklich in der Reihenfolge über die An¬
träge, wie der Auöschußbericht sie giebt, fortfahrcn. Ich kann
zuerst den Verbesscrungsantrag zur Abstimmung bringen, daß
die Wahl vom Landtag geschehe. Wenn dies angenommen
würde, wäre die Sache erledigt, wenn er verworfen
würde, würde ich über den zweiten Antrag abstimmen lassen,
Laß '/.i des höchsten Landesgerichtsu. s. w., und wenn auch
dieser verworfen würde, den ferncrn Verbesserungsaiitrag zur
Abstimmung bringen. Es würde dann, da vom Ausschuß
keine Aenderung beantragt ist, in dieser Beziehung beim Ar¬
tikel verbleiben. Dann werde ich ferner den Verbcfferungs-
antrag zur Abstimmung zu bringen haben, „daß auS dem"
u. s. w., und ferner den Antrag, der nicht mit den übrigen
Anträgen in Verbindung steht, daß

„die Wahl der zu Bezeichnendenin geheimer Stimm-
gcbung nach absoluter Mehrheit der wenigstens zu ^
versammelten Mitglieder"

geschehen soll.
Hiernach werde ich verfahren.
Der Antrag des Abg. Böckel zu dem Antage des Abg.

Mölling.  wird hierauf abgelehnt; ebenso der Antrag des
Abg. Mölling  zu Art. 4. verworfen.

Ferner wird abgelehnt der Antrag der Minorität deS
Ausschusses, daß die Bezeichnung der Personen für das
Dienstgericht vom Landtage zu geschehen habe; ferner wird
verworfen der Antrag

daß Vz der Personen vom Landtage, '/g von dem
höchsten Landesgcrichte und */z von sämmtlichen nicht
auf Kündigung oder provisorisch angestellten Staats¬
dienern durch Wahl bezeichnet werde".

Als der Präsident den fernern Antrag des Ausschusses,
nämlich den 2. Theil des 1. Absatzes so zu fassen:

aus den ein Richteramt bekleidenden Personen,
jedoch mit Ausschluß der Mitglieder des höchsten Lan-
desgerichts, sechSzehn,  aus den sonstigen nicht pro¬
visorisch oder auf Kündigung angestellten Staatsdienern
des Civilstandes 42 Personen, für das Dienstgericht
bezeichnet",

zur Abstimmung bringt, wird er von dem Abg. El oster unter¬
brochen, da dieser glaubt, es müsse vorerst der Artikel selbst
zur Abstimmung kommen. Ersterer bemerkt dagegen, daß zu-
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erst über die Modificationen abzustimmen sei , da man , je

nachdem eine beantragte Modisication durchgehe oder falle,

dann später für oder gegen den Artikel selbst stimmen könne.

Es müsse also nach seiner Ansicht die Abstimmung über die

Vorfrage jener über den Artikel vorausgehen . Nachdem der

Abq . Clo st er , der übrigens anderer Meinung ist , indem er

glaubt , man könne eine Modisication fallen lassen , weil man

daö Ganze nicht wolle , erklärt hatte , daß es ihm einerlei sei,

worüber im vorliegenden Falle zuerst abgestimmt werde , wird

der 2 . Theil des ersten Absatzes , lautend:
„ — aus den ein Richtcramt bekleidenden Personen,

jedoch mit Ausschluß der Mitglieder des höchsten Lan¬

desgerichts , sechszehn,  aus den sonstigen nicht pro¬

visorisch oder auf Kündigung angestellten Staatsdie¬

nern des Civilstandes 12 Personen , für das Dicnst-

gericht bezeichnet"

zur Abstimmung gebracht , und zum Beschlüsse der Versamm¬

lung erhoben.
Dann ist , fährt der
Präsident fort , ferner zum 2. Absatz gesagt , es möge

heißen:
„Die Wahl der zu Bezeichnenden geschieht in geheimer

Stimmgebung nach absoluter Mehrheit der wenigstens

zu 2/2  versammelten Mitglieder ."

Wer diesem Anträge beitreten will , möge sich erheben.

(Die Majorität erhebt sich.) Angenommen.
Cs erfolgt jetzt die Abstimmung über den Art . 4 . mit

den beschlossenen Aenderungen oder Modifikationen . Die Ver¬

sammlung nimmt denselben nebst den Aenderungen an.

Auf den Vorschlag des Präsidenten  wird nunmehr

zur Wahl der 3 Mitglieder geschritten , aus welchen die Ver¬

stärkung der Budget -Commission zu bestehen hätte . Das so¬

fort vorgenommene Wahlgeschäft lieferte folgendes Resultat.

Es wurden gewählt:
Abg . Tantzen  mit 25 Stimmen,

- Clävemann mit 24,
- Müller  mit 18.

Präsident : Ich habe folgende Verkündigungen zu
machen : der Ausschuß für das Entschädigungsgesetz wird

heute Nachmittag 3 Uhr Sitzung halten bei Ritterhof , der

Ausschuß für die deutsche Frage um 5 Uhr im Oldenburger

Hof . Als Gegenstände der Tagesordnung für morgen setze

ich den Bericht über die Veräußerung einer Baustelle im

Münsterschcn in der Vcraussetzung , daß sie den Bericht nicht

schriftlich haben wollen;  sodann die Fortsetzung der heutigen

Verhandlung . Die nächste Sitzung findet morgen lO Uhr

statt . D ''e Tagesordnung ist die verkündete . Die heutige

Sitzung ist geschloffen ( l. '/^ Uhr ) .

Schnellpressendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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